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Das Richtplan-Gesamtdokument enthält sämtliche genehmigten Richtplaninhalte.  

 

Mit einer Volltextsuche sind die einzelnen Inhalte zugänglich. Mit einem Mausklick auf den Titel im Inhaltsverzeichnis wechselt 
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Planungsgrundsätze 

Sind Leitplanken für das planerische Han- 
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A Einleitung  

A-I Der kantonale Richtplan 
 

Der kantonale Richtplan zeigt auf, wie sich der Kanton Schaffhausen räumlich entwi- 

ckeln soll und wie die raumwirksamen Tätigkeiten von Bund, Nachbarn und Gemein- 

den aufeinander abgestimmt werden. 

 

Der Richtplan gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) ist ein wichtiges Art. 8 RPG Führungsauftrag 

Instrument der Raumplanung und enthält einen Führungsauftrag. Im Richtplan wird  

unter Berücksichtigung der politischen Vorgaben die angestrebte räumliche Entwick-  

lung erarbeitet (strategische Ebene). Auf der operativen und projektbezogenen Ebene  

werden raumwirksame Tätigkeiten koordiniert und notwendige Entscheidungsgrund-  

lagen erarbeitet (Inventare, Arbeitshilfen usw.). Führen kann nur, wer Ziele vorgibt  

und entsprechende Massnahmen in die Wege leitet. Daher ist die angestrebte räum-  

liche Entwicklung, bestehend aus dem Raumkonzept und den daraus abgeleiteten  

Leit- und Planungsgrundsätzen, von besonderer Bedeutung.  

Um den sachbereichsübergreifenden Koordinationsauftrag hinsichtlich einer ange-  

strebten räumlichen Entwicklung erfüllen zu können, braucht es eine Raumbeobach-  

tung in Form eines Monitorings und Controllings.  

 
Richtplanung als laufender 

Prozess - Richtplan als Mo- 
mentaufnahme 

 
 
 
 

 
Einleitung / Abbildung 01: Richtplanung - Richtplan, Quelle: eigene Darstellung PNA 2011 

 

Der kantonale Richtplan muss überprüft oder nötigenfalls angepasst werden, wenn 

sich die Verhältnisse geändert haben, sich neue Aufgaben stellen oder eine gesamt- 

haft bessere Lösung möglich ist. In der Regel ist er alle zehn Jahre gesamthaft zu 

überprüfen. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 9 RPG 

Aufbau des Richtplans 
 

Der Richtplan besteht aus einer Richtplankarte (1:50'000), verschiedenen erläutern- 

den Teilkarten und dem Richtplantext. Die Leit- und Planungsgrundsätze und die Ab- 

stimmungsanweisungen (Richtplangeschäfte), versehen mit der Angabe der In- 

haltskategorien und der Kurzbeschreibung, bilden zusammen mit dem Raumkonzept 

den behördenverbindlichen Richtplaninhalt. 
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Richtplankarte  

Die Richtplankarte enthält diejenigen Richtplangeschäfte, die räumlich darstellbar 

sind. Nicht eingetragen sind Richtplangeschäfte, die entweder für den gesamten Kan- 

ton gelten oder nicht lokalisierbar sind. 

Die Aussagen der Richtplankarte (Legende) sind gegliedert in Ausgangslage (z.B. 

rechtskräftige Bauzonen, Wald, Gewässer) und Richtplan-Inhalt (Richtplanaufträge 

mit räumlichen Auswirkungen). Die Farbgebung der Ausgangslage ist schwach im 

Vergleich zum gleichen Sachbereich als Richtplanaussage. 

Die Richtplangeschäfte sind nummeriert. Mit dem Nummerierungssystem erfolgt die 

Verknüpfung von Text und Karte. Die Nummerierung beruht auf den Sachbereichen 

und wird ergänzt durch eine fortlaufende Objektnummer. Werden Aussagen gemacht, die 

für alle raumwirksamen Akteure verbindlich sind oder werden allgemeine Aussa- gen 

für alle Objekte desselben Sachbereiches gemacht, so wird der Buchstabe A 

vergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung / Abbildung 02: 

Richtplankarte, Quelle: PNA 

2012 

1 Landschaft 

2 Siedlungsentwicklung 

3 Verkehr 

4 Ver- und Entsorgung 

5 Öffentliche Bauten und 
Anlagen 

Richtplantext 
 

Der behördenverbindliche Richtplantext besteht aus den Teilen Raumkonzept, den 

farbig hinterlegten Planungsgrundsätzen und den Abstimmungsanweisungen mit An- 

gabe der federführenden Stelle, des Koordinationsstandes (Inhaltskategorien) und ei- 

nem Controllingtermin. Zum besseren Verständnis werden knapp die Ausgangslage 

und die zu lösenden Aufgaben zu folgenden Hauptthemen beschrieben. 

 
Landschaft 

Siedlungsentwicklung 

Verkehr 

Ver- und Entsorgung 

Öffentliche Bauten und Anlagen 

 
Planungsgrundsätze sind richtungsweisende Festlegungen und halten die generelle 

Stossrichtung fest. 

Die Grundlagenkarten sind einzelnen Sachbereichen zugeordnet und zeigen die 

räumliche Ausgangslage. 

Abstimmungsanweisungen sind Handlungsanweisungen zu bestimmten Vorhaben in 

Form von Beschlüssen. Zusammen mit dem Raumkonzept sowie den Planungs- 

grundsätzen, welche die Zielrichtung vorgeben, ergeben Richtplangeschäfte den be- 

hördenverbindlichen Richtplaninhalt. 

RiplaNr: 1-2-6/A 

Koordination:  Inhaltskategorie 

Federführung: zuständige Fach- 
stelle 

Termin: Controllingtermin 

Karte: Ja/Nein 

Der Richtplan ist eine Momentaufnahme im laufenden Planungsprozess, daher wei- 

sen die Abstimmungsanweisungen einen unterschiedlichen Stand in der räumlichen 

Abstimmung aus. Diesem Umstand wird durch sogenannte Inhaltskategorien Rech- 

nung getragen: 

Inhaltskategorien 

Vororientierungen sind generelle Vorstellungen, die sachlich, räumlich und zeitlich 

noch nicht so konkret sind, dass der weitere planerische Weg bis zur Realisierung 

Vororientierung 
Orientierungsauftrag 
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beschrieben werden kann. Das Vorhaben hat noch keine Abstimmungsreife. Als 

Vororientierungen können auch Absichten in den Richtplan aufgenommen werden, 

die im Zuge einer frühzeitigen Information aller raumwirksamen Akteure von Bedeu- 

tung sind. 

 

Zwischenergebnisse sind Vorhaben, die noch nicht abgestimmt sind, also noch keine 

Einigung über die Varianten oder die angestrebte Entwicklung erzielt worden ist. Das 

weitere Vorgehen ist klar umrissen und wird von sämtlichen Beteiligten getragen. Die 

Abstimmungsaufgabe ist im Rahmen der Richtplanung zu koordinieren. Der Nach- 

weis des Bedarfs ist erbracht. 

Zwischenergebnis 

Verfahrensauftrag 

Vorhaben, die auf die wesentlichen räumlichen Auswirkungen bezogen bereits recht- 

lich bindend abgestimmt sind. Festsetzungen sind auch Vorhaben, deren Handlungs- 

rahmen und Weg vorgezeigt sind und über deren Umsetzung Einigkeit aller Entschei- 

dungsbehörden besteht. Die Abstimmungsaufgabe auf Stufe Richtplan ist erledigt, 

der Nachweis der Eignung ist erbracht. 

Festsetzung 
Realisierungsbeschluss 

Die Richtplandatenbank 
 

Aufgrund der Erfahrungen mit der Fortschreibung und mit den Anforderungen an ei- 

nen raumplanerischen Abstimmungsnachweis wurde eine, auf die spezifischen Be- 

dürfnisse des Richtplanungsprozesses abgestimmte, Datenbank entwickelt. Damit 

wird eine aktuelle sachspezifische Abfrage erst möglich. Die Akteure mit raumwirksa- 

men Tätigkeiten können rasch und kompetent mit den aktuellen, sie betreffenden 

Richtplanaussagen inkl. Karte beliefert werden. Zurzeit werden die Informationen in 

Form eines Objektblattes abgegeben. Fernziel ist, dass nach Vorliegen des Minimal- 

datenmodells Richtplan durch den Bund eine Plattform geschaffen wird, die interak- 

tive Abfragen ermöglicht. 

Die Richtplandatenbank enthält alle Abstimmungsanweisungen mit dem behörden- 

verbindlichen Richtplantext, Verweise auf Grundlagen und Angaben zur Fortschrei- 

bung (Aktualisierung) der Inhalte. 

Objektblatt 
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Anpassung und Fortschreibung 

Das Bundesrecht regelt den Mindestinhalt der kantonalen Richtpläne. So ist ein 

Raumkonzept erforderlich, welches aufzeigt wie sich der Kanton räumlich entwickeln 

soll. Der Richtplan muss zudem aufzeigen wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hin- 

blick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden und in wel- 

cher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln die Aufgaben erfüllt werden sollen. Vor- 

haben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grund- 

lage im Richtplan. 

Die strategische Ebene mit dem Raumkonzept und den Planungsgrundsätzen legen 

langfristig die Leitplanken für die räumliche Entwicklung fest und sollen Bestand ha- 

ben. 

Die Abstimmungsanweisungen in Form von Richtplangeschäften sind eine Moment- 

aufnahme zum Zeitpunkt der Richtplanfestlegung und verändern sich im Laufe des 

Planungsfortschrittes. Dabei wird in Fortschreibung und Anpassung unterschieden. 

Fortschreibung: Richtplangeschäfte werden im Rahmen ihres Planungsauftrags fort- 

geschrieben. Das heisst es wird der jeweilige Stand des Vollzugs aktualisiert ohne 

inhaltliche Änderung. Voraussetzung dazu sind klare Aussagen zum Inhalt und zum 

verfahren. 

Anpassung: Richtungsweisende Festlegungen und Abstimmungsanweisungen kom- 

men neu hinzu, fallen weg oder erfahren eine inhaltliche Änderung. Es gilt das ordent- 

liche Richtplanfestlegungsverfahren mit Erlass durch den Regierungsrat, öffentlicher 

Auflage, Vorprüfung Bund und Genehmigung durch Kantonsrat und Bund. 

Kleine Änderung gemäss BauG: Es ist eine Einzelfallprüfung erforderlich, da die 

Grenze zwischen Fortschreibung und kleiner Änderung fliessend ist (z.B. von allen 

betroffenen mitgetragene Perimeterverkleinerung des regionalen Naturparks). 

Spätestens nach dem Bundesgerichtsurteil (1C_346/2014) zur Festlegung einer 

Windkraftzone ist klar geworden, dass ohne Richtplaneintrag gewichtige Vorhaben 

auf Raum und Umwelt nicht nutzungsplanerisch umgesetzt werden können. Damit 

steigt der Druck auf Anpassungen und hat zum Entscheid geführt, dass der kantonale 

Richtplan nun regelmässig aktualisiert werden soll und damit auch vorhersehbar und 

planbarer wird (Jahresziele der Regierung 2020). 

Dabei sind folgende Phasen vorgesehen: 
 

 
Quelle: Darstellung Nina Dajcar «Richtplanverfahren im Kanton Schaffhausen» 2019 
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I Vorbereitung 

II Konsolidierung und Festsetzung (RRB) 

III Genehmigung Kantonsrat 

IV Genehmigung Bund 

 
 

In der Vorbereitungsphase werden die möglichen Anpassungsinhalte festgestellt. 

Dies erfolgt durch Umfragen bei den Fachstellen oder es werden konkrete Bedürf- 

nisse (Bsp. Materialabbau) oder richtplanrelevante Projekte angemeldet. Dann wird 

der Richtplaninhalt entworfen und mit den entsprechenden Fachstellen diskutiert. 

Danach wird der Richtplan in Phase II zur öffentlichen Mitwirkung freigegeben. Paral- 

lel dazu erfolgt die Vorprüfung durch den Bund und die Koordination mit den Nach- 

barn und falls erforderlich mit anderen kantonalen Fachstellen. Am Schluss dieser 

Phase erfolgt der Bericht und Antrag an den Kantonsrat. 

Phase III umfasst sowohl die Beratung in der Spezialkommission sowie im Kantonsrat 

und wird mit einer Genehmigung des Richtplans abgeschlossen. 

Danach erfolgt Phase IV mit der Genehmigung durch den Bund. 

Eine gut vorbereitete Terminplanung sowie Kenntnis der Verfahrensabläufe/Gewöh- 

nungseffekt soll diese Taktung ermöglichen. 

 

Schematischer Ablauf von Richtplanverfahren in einem regelmässigen Rhythmus. 
 

 
Quelle: Darstellung Nina Dajcar «Richtplanverfahren im Kanton Schaffhausen» 2019 

Legende: Jahre 2020ï2024, unterteilt in Quartale. 

 

Das heisst, wenn das Verfahren beim Kantonsrat und Bund ist, wird bereits die 

nächste Revision vorbereitet. Ein weiterer Vorteil dieser Taktung ist zudem, dass die 

Fortschreibungen offen gelegt werden und keine separate Publikation erfordern. 
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A-II Ausgangslage 
 

Das Kantonsgebiet ist dreigeteilt: in den südlichen (unteren) Kantonsteil, den Haupt- 

teil mit der Hauptstadt Schaffhausen und den östlichen (oberen) Kantonsteil. 

 

Die demographische Entwicklung, der technologische Fortschritt, das Mobilitätsver- 

halten, der Klimawandel sowie der Umgang mit Energie und Ressourcen sind in den 

nächsten Jahren global gesehen besondere Herausforderungen. Diese sogenannten 

Megatrends lösen langfristige und übergreifende Veränderungen in der Wirtschaft, 

der Gesellschaft und der Umwelt aus. Sie sind von der Raumplanung nicht beein- 

flussbar, als übergeordnete Randbedingungen müssen sie jedoch in eine Strategie 

der räumlichen Entwicklung einfliessen. 

Im Kanton Schaffhausen haben sich die Randbedingungen für die Richtplanung be- 

züglich der Wohnbevölkerung und der Verkehrsanbindung deutlich geändert. Mehr 

Einwohner durch Zuwanderung sowie verbesserte Verkehrsanbindungen, namentlich 

Miniautobahn, Halbstundentakt Zürich - Schaffhausen und Baubeginn Galgenbuck- 

tunnel sind wesentliche Treiber der räumlichen Entwicklung. 

Herausforderung 
Megatrends 

Rahmenbedingungen 
 

Die Gesetzgebung, die aktuelle räumliche Situation, erkennbare Trends sowie die 

Ziele der Regierung bilden zusammen die Rahmenbedingungen für die Richtplanung. 

Im «Raumkonzept Schweiz» wurden Visionen für die Raumentwicklung in der 

Schweiz vorgestellt. Erstmals wurde eine, von allen drei Staatsebenen akzeptierte 

Auffassung der zukünftigen räumlichen Entwicklung ausgearbeitet. Das Denken und 

Planen in überregionalen Handlungsräumen soll vermehrt gefördert werden. Der 

sparsame Umgang mit dem knappen Gut Boden soll durch eine nachhaltige Nutzung 

und gestärkte Zusammenarbeit gewährleistet werden. Um den Bodenverbrauch und 

die Kosten zu senken, wird eine adäquate Koordination von Verkehrs- und Siedlungs- 

entwicklung angestrebt. Um die hohe Lebensqualität zu erhalten und die Wettbe- 

werbsfähigkeit zu stärken, setzt das Raumkonzept auf ein polyzentrisches Städte- 

netz. 

 
 

Raumkonzept CH 

Die Herausforderung liegt dabei in der Bewahrung der Qualitäten des Raums, ohne 

eine gedeihliche, zukunftsfähige und gleichzeitig nachhaltige Entwicklung zu verhin- 

dern. Dies gilt nicht nur für das «Raumkonzept Schweiz», sondern gleichermassen 

für den Kanton Schaffhausen. Das raumordnungspolitische Umfeld hat sich seit der 

Inkraftsetzung des RPG und der RPV stark geändert. Verschiedene Anpassungen im 

RPG und der RPV zeugen davon. Die Problematik des ausufernden Flächenver- 

brauchs ist allgemein erkannt worden. Die Landschaftsinitiative sowie der indirekte 

Gegenvorschlag des Bundesrates nehmen diese Thematik in Angriff. Der Gegenvor- 

schlag umfasst eine Teilrevision des RPG. Die Revision auf Bundesebene soll die 

Raumplanung im Bereich der nachhaltigen Siedlungsentwicklung einen Schritt wei- 

terbringen. Die Rahmenbedingungen der Raumentwicklung haben sich massgebend 

geändert; eine Kehrtwendung in der Siedlungsentwicklung ist unabdingbar und soll 

über klarere Vorgaben an die kantonalen Richtpläne erreicht werden. Noch anste- 

hend ist eine Revision des RPG mit Schwerpunkt auf das Nicht- Siedlungsgebiet. 

Herausforderung 
Qualitäten bewahren und 
Entwicklung ermöglichen 
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 Stärken-Schwächen-Ana- 

lyse Kanton Schaffhausen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung / Abbildung 03: Stärken-Schwächen-Analyse Kanton Schaffhausen, Quelle: PNA 2011 

 

Im Rahmen von Workshops mit verschiedenen Fachstellen des Kantons und Ver- 

tretern des Vereins Agglomeration Schaffhausen wurde eine Stärken-Schwächen- 

Analyse durchgeführt. Im Folgenden werden diese Aussagen - wo möglich - mit 

Indikatoren belegt. 

 

Die Siedlungsentwicklung wird im Wesentlichen durch die demographischen, sozio- 

demographischen und wirtschaftlichen Tendenzen innerhalb des Kantons und seiner 

Umgebung bestimmt. Die demographische Entwicklung wird dabei einerseits von den 

teilweise guten Standortfaktoren, der guten Versorgungslage und der Nähe zu Zürich, 

Winterthur und Basel mitbestimmt. Dadurch können gute Voraussetzungen für eine 

stabile Nachfrage nach Wohnraum gewährleistet werden. Demgegenüber ist eine 

Tendenz zur Überalterung der Bevölkerung erkennbar. 

 

Wohnbevölkerung 
 

Gemäss dem mittleren Szenario AR-00-2010 nimmt die Bevölkerung des Kantons 

Schaffhausen zwischen 2010 und 2035 um 3% von 75ô700 auf 78ô100 Personen zu. 

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen (0-19 Jahre) reduziert sich von 14'300 auf 

13'400 (-7%). Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre) nimmt 

von 46'300 auf 41'000 (-11%) ab. Die Zahl der Personen im Pensionsalter (65-Jährige 

und Ältere) erhöht sich um 57% von 15'100 auf 23'700 Personen. Ihr Anteil an der 

Herausforderung 
Bevölkerungsentwicklung 
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Gesamtbevölkerung nimmt zwischen 2010 und 2035 von 20% auf 30% zu. Der Al- 

tersquotient, d.h. die Zahl der Personen ab 65 Jahren pro hundert 20- bis 64-Jährige, 

erhöht sich von 33 im Jahr 2010 auf 58 im Jahr 2035. Die Bevölkerungszunahme der 

vergangenen drei Jahre deutet darauf hin, dass dieses Wachstumsszenario zahlen- 

mässig übertroffen wird, der Altersquotient jedoch diesem Szenario entspricht. 

Wie der Anstieg der Wohnflächenansprüche (um 12 m2 in den letzten 10 Jahren auf 

heute 47 m2 (vgl. Abbildung 8) verdeutlicht, ist mit weiteren Flächenansprüchen für 

Wohnnutzungen zu rechnen. 

  

Die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb des Kantons konzentriert sich auf die Ent- 

wicklungsschwerpunkte gemäss Agglomerationsprogramm in den Gemeinden 

Schaffhausen, Beringen, Neuhausen und Thayngen. Der Standortquotient der Credit 

Suisse (2011) weist die Stadt Schaffhausen als überdurchschnittlich attraktiven 

Standort für die Wirtschaft aus. Die Gemeinden im eher ländlich geprägten Raum 

weisen aufgrund ihrer peripheren Lage vorwiegend moderate Entwicklungen auf. 

Im Jahr 2011 betrug die Bevölkerungszahl des Kantons Schaffhausen 77'251 Perso- 

nen. Das Wachstum der vergangenen zehn Jahre (2000 - 2009) beträgt 4.8%. Im 

Vergleich dazu betrug der Zuwachs gesamtschweizerisch 8% und in den Nachbar- 

kantonen Thurgau 7.7% und Zürich 11.5%. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einleitung / Abbildung 04: Einwohnerzahl Kanton Schaffhausen, Quelle: www.statistik.sh.ch 2014 

  

Diese Zunahme ist weitgehend durch Zuzug von ausserhalb des Kantons (inkl. Aus- 

land) verursacht worden. Diese Entwicklung birgt die Gefahr, dass ein nicht vom Kan- 

ton beeinflussbarer Umschwung stattfinden könnte und die Bevölkerungszunahme 

wieder gestoppt wird. Neben der absoluten Veränderung der Einwohnerzahlen spie- 

len weitere Faktoren eine wichtige Rolle. 

 Herausforderung 
Demographischer Wandel 

Sowohl gesamtschweizerisch als auch im Kanton Schaffhausen, ist mit einem Bevöl- 

kerungswachstum zu rechnen. Die Regierung strebt mit jährlichen Zuwachsraten von 

0,5 - max. 0,8% ein Wachstum in bisherigem Ausmass an. Damit wird die Einwohner- 

zahl bis 2030 im Bereich von 85'000 - 90'000 Personen liegen. Um ein Ausufern von 

Siedlungen zu vermeiden, sind verschiedene Massnahmen im Siedlungsbereich not- 

wendig. 

  

http://www.statistik.sh.ch/
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Wanderungssaldo international Binnenwanderungssaldo 
 

Einleitung / Abbildung 05: Wanderungssaldo, Quelle: www.statistik.sh.ch 2012  

Die folgende Grafik illustriert eine Ursache des steigenden Wohnflächenverbrauchs. 

Zu Beginn wohnen mehrere Personen, oft Familien, in jeweils einem Haus; die Fläche 

Herausforderung 
Wohnsitzmobilität 

pro Person ist relativ gering. Da die Wohnsitzmobilität mit zunehmendem Alter ab-  

nimmt, bleiben die Eltern trotz Auszug der Kinder in ihrem Haus wohnen. Die bean- 

spruchte Fläche pro Person steigt stark an. Dieser Prozess führt soweit, dass auch 

alleinstehende Personen noch in Einfamilienhäusern wohnen bleiben bis irgendwann 

(Mehrgenerationenhäuser, 
gut erschlossene Wohnun- 
gen für EFH-Besitzer) 

niemand mehr darin wohnt und das Haus als «Leerstand» verzeichnet wird.  
 

 

 

Einleitung / Abbildung 06: Folgen der demographischen Veränderung, Quelle: ETH Zürich Institut für  

Raum- und Landschaftsentwicklung 2011  

Die Alterspyramide zeigt den demographischen Wandel in den nächsten 50 Jahren. 
 

Dargestellt sind drei verschiedene Szenarien. Bei allen wandelt sich die Form der  

Alterspyramide von der Tannenform zu einer so genannten Urnenform, die Spitze  

verbreitert sich, da die Baby-Boom-Generation nun in diese Altersklassen rutscht. Der  

Sockel der Pyramide ist noch nicht klar definiert, er ist abhängig von der zukünftigen  

Entwicklung der Geburtenzahlen. Das Altern der Bevölkerung ist auch anhand des  

Altersquotienten (Anzahl der 65-jährigen und Älteren pro 100 Einwohner in der Alters-  

klasse der 20- bis 64-jährigen) ersichtlich. Lag der Altersquotient 2008 noch bei 26,6  

Personen, werden es gemäss dem «mittleren» Szenario 2060 bereits 53,1 Personen  

im Pensionsalter auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter sein.  
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Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Geburtenüberschuss, der gemäss BfS im Zeit- 

raum 2000 bis 2010 bei -1.2 % lag, das heisst es gab weniger Geburten als Todes- 

fälle. 
 

Einleitung / Abbildung 07: Alterspyramide, Quelle: BFS SCENARIO 2011 

Der Wohnflächenbedarf ist weiterhin zunehmend. Für Kapazitätsberechnungen wer- 

den 50-60 m2/Person angenommen, in der Annahme, dass es eine obere Grenze 

beim Wohnflächenbedarf gibt. 

Der steigende Wohnflächenbedarf hat dazu beigetragen, dass an einigen Orten trotz 

Bautätigkeit die Bevölkerungszahl stagniert. 
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Einleitung / Abbildung 08: Wohnflächenbedarf/Person in der Schweiz und im Kt. Schaffhausen, Quelle: 

PNA 2011 

Die Strategie des Kantons berücksichtigt den zunehmenden Flächenverbrauch, lässt 

aber eine Umkehrung dieses Trends nicht ausser Acht. 

Herausforderung 

zunehmender Flächenbe- 
darf 

m
2 /

P
e

rs
o

n 



A Einleitung 

Richtplan Schaffhausen Ɔ11 von 19 RR 05.03.2013 und 26.04.2014, KR 08.09.2014, BR 21.10.2015 

 

 

 
 
 

Bauzonen  

Gesamtkantonal verfügt der Kanton Schaffhausen über zu grosse Bauzonen. Mit der 

bisherigen Methode, jede Gemeinde für sich zu betrachten, ist diese Tatsache eher 

Herausforderung 
Bauzonenmanagement 

verschärft worden. Ungünstige Lagen, nicht erhältliche Bauzonen oder fehlende Ent-  

wicklungen in einigen Gemeinden haben dazu geführt, dass an guten Lagen einge-  

zont worden ist, ohne die entsprechenden Auszonungen vorzunehmen. Der Druck,  

weiter einzuzonen, wächst. Griffige Massnahmen fehlten bisher u.a. auch im Bereich  

der inneren Verdichtung. Mit der Landschaftsinitiative resp. dem Gegenvorschlag  

Teilrevision RPG werden auch auf Bundesstufe bessere Voraussetzungen zur Len-  

kung der Siedlungsentwicklung geschaffen. Auch ohne diese Änderungen ist der Kan-  

ton jedoch gefordert die Siedlungsentwicklung besser zu steuern.  

Sowohl die Karte der nicht überbauten Parzellen gesamtkantonal als auch die vor-  

handenen unüberbauten grossen Bauzonen in den Kerngemeinden der Agglomera-  

tion zeigen ein deutliches Bild. In den Kerngemeinden sowie in den umliegenden Ge-  

meinden sind noch viele unüberbaute Flächen vorhanden. Nicht alle liegen bezüglich  

der Anbindung an den öffentlichen Verkehr günstig. Zudem sind diese Flächen nicht  

sofort erhältlich und nutzbar. Aus diesem Grund könnte die Fläche in den Kernge-  

meinden bei stärkerem Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren knapp wer-  

den, wenn es nicht gelingt, das vorhandene Verdichtungspotenzial in den bestehen-  

den Bauzonen zu aktivieren und zusätzliches Verdichtungspotenzial durch gezielte  

Umzonungen sowie durch Aufzonungen neu zu schaffen. Die Gefahr besteht zudem,  

dass bei ungenügendem Angebot im Kernbereich der Agglomeration auf suboptimale  

Standorte bezüglich Anbindung an den öffentlichen Verkehr in die umliegenden Ge-  

meinden ausgewichen wird. Damit wird die Zersiedelung weiter vorangetrieben. Um  

diesem Ausfransen entgegenzuwirken, sind Umnutzungen zu prüfen und zu ermögli-  

chen (z.B. Gewerbebrachen für Wohnnutzung öffnen) sowie durch planerische Mas-  

snahmen wie Aufzonungen neues Verdichtungspotenzial zu schaffen.  

Eine Hochrechnung für den Kanton Schaffhausen hat ergeben, dass zu den beste-  

henden 3.36 Mio. m2 BGF noch weitere 1.79 Mio. m2 BGF in bereits bebauten Bauzo- 

nen sowie 1.36 Mio. m2 BGF auf nicht bebauten, eingezonten Bauzonen zum Wohn- 

flächenangebot dazu gezählt werden können (Suter von Känel Wild, 2010). In die 

Herausforderung 
Mobilisierung des Verdich- 
tungspotenzials 

Rechnung nicht einbezogen wurden die historischen Dorfkerne, wo ebenfalls Poten-  

zial vorhanden ist. Die siedlungsverträgliche Nutzung dieses Potenzials ist die grosse  

Herausforderung, die mit dem Agglomerationsprogramm zweite Generation und mit  

dem Richtplan auf übergeordneter Stufe angenommen wird. Dazu muss das vorhan-  

dene Instrumentarium gezielt angewendet sowie angepasst werden. Von besonderer  

Bedeutung sind dabei Massnahmen resp. Instrumente zur Qualitätssicherung. Die  

Gemeinden sind ganz besonders gefordert, eine qualitativ hochstehende Verdichtung  

zu ermöglichen, die nicht auf Kosten von öffentlichen Grün- und Freiräumen geht. Mit  

dem Projekt Stadtlandschaft wurde ein erster Schritt gemacht, der nun vertieft werden  

muss. Siedlungsentwicklung nach innen und die Gestaltung von öffentlichen Grün-  

und Freiräumen müssen Hand in Hand gehen. Siedlungsflächenmanagement in all  

seinen Facetten ist ein Gebot der Stunde. Entsprechende Arbeitshilfen für die Ge-  

meinden werden erarbeitet.  



A Einleitung 

Richtplan Schaffhausen Ɔ12 von 19 RR 05.03.2013 und 26.04.2014, KR 08.09.2014, BR 21.10.2015 

 

 

 

 
In diesen Berechnungen nicht berücksichtig sind die «versteckten Wohnraumpoten- 

ziale» aufgrund der demographischen Ausgangslage des Kantons Schaffhausen. 

Würden adäquate Wohnraumangebote für die ältere Generation geschaffen, so könn- ten 

in aktuell unternutzten Einfamilienhäusern Wohnraum für Familien angeboten 

werden. Damit könnte auch der Flächenverbrauch pro Person reduziert werden. 

Die beiden Abbildungen 09 und 10 zeigen, dass sowohl unüberbaute Wohnzonenflä- 

chen als auch Arbeitszonen vorhanden sind. Diese gilt es gezielt zu entwickeln. Unter 

anderem sind städtebauliche Analysen erforderlich, um zu ermitteln, wo und in wel- 

chem Masse höhere Dichten realisiert werden können ohne erhaltenswürdige Struk- 

turen zu zerstören. 

Die im Februar und März 2013 durchgeführte Erhebung der Siedlungsflächenreser- 

ven mit der Methode Raum+ stützt diese Aussagen (Abschlussbericht Raum+ Schaff- 

hausen. Siedlungsflächenreserven für eine Siedlungsentwicklung nach innen. ETH 

Zürich, August 2013). Es sind Reserven für zwischen zusätzlichen 8'000 bis 22'000 

Einwohner vorhanden. Ein grosser Anteil davon ist sofort realisierbar. Die Herausfor- 

derung ist, die Reserven an den erwünschten Standorten nachhaltig um-zusetzen. 

Selbst wenn genügend unüberbaute Arbeitszonenflächen vorhanden sind, ist ein 

Mangel an zusammenhängenden unüberbauten Flächen von mindestens 5 ha vor- 

handen. Diese Grösse ist jedoch notwendig um Neuansiedlungen gemäss der Ziel- 

setzung der Regierung zu ermöglichen. 

Einleitung / Abbildung 09: Anteil der weitgehend überbauten Flächen der Wohn- und Mischzonen, Quelle: 

PNA 2011 
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Einleitung / Abbildung 10: Anteil der weitgehend überbauten Flächen der Arbeitszonen, Quelle: PNA 
2011 

 

Arbeitsplätze 
 

Zu Beginn der 90er-Jahre fand vor allem im 2. Sektor ein starker Stellenabbau statt, 

der durch die Rezession und die Industrielastigkeit der Schaffhauser Wirtschaft aus- 

gelöst wurde. In der Zwischenzeit hat sich der Kanton Schaffhausen von einem ehe- 

maligen Industrie- in Richtung eines Dienstleistungs- und Hightech-Kantons gewan- 

delt. Die Zahl der Beschäftigten im 2. Sektor ist zwar noch leicht rückläufig, diejenige 

des 3. Sektors hingegen zunehmend. Insgesamt stieg die Zahl der Arbeitsstellen im 

2. und 3. Sektor seit 1998 auf rund 35'200 im Jahr 2005. Zahlreiche international sehr 

erfolgreiche Schaffhauser Unternehmen haben massgeblich zu dieser positiven 

Trendwende beigetragen. 

Wirtschaftslage 
Branchenverteilung 
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Einleitung / Abbildung 11: Arbeitsplätze im Kanton Schaffhausen, Quelle: www.statistik.sh.ch 2010  

Grundsätzlich sind genügend Flächen für Arbeitsplätze vorhanden. Punktuell sind An- 

passungen und Neuausweisungen von Arbeitsplatzgebieten notwendig, um die Ent- 

wicklungsfähigkeit der Wirtschaft zu gewährleisten. Die Entwicklung der Beschäfti- 

gung ist schwierig abzuschätzen und insbesondere von verschiedenen, mehrheitlich 

vom Kanton Schaffhausen nicht direkt beeinflussbaren Faktoren abhängig: internati- 

onaler Steuerwettbewerb, Akzeptanz spezifischer Steuermodelle, Handelshemm- 

nisse, Wechselkurse, allgemeine Konkurrenzfähigkeit der Schweiz, Verfügbarkeit von 

Fachkräften. Aufgrund der Grenzlage sind viele dieser Faktoren für Schaffhausen von 

überdurchschnittlicher Bedeutung. Andererseits profitiert Schaffhausen von der Sog- 

wirkung Zürichs bzw. der durch Verkehrsinfrastrukturplanungen des Kantons Zürich 

gestützten Konzentration in der Stadt Zürich, im Glatt- sowie Limmattal. Der Beschäf- 

tigten-Trend ist weiter auch davon abhängig, inwiefern der Kanton Schaffhausen 

selbst, die von ihm angestrebte Attraktivierung weiterer Standortfaktoren umsetzen 

kann. 

Unter Berücksichtigung der sehr reduzierten Prognostizierbarkeit soll für die weiteren 

Betrachtungen von einer Seitwärtsbewegung der Beschäftigtenzahlen ausgegangen 

werden, was bedeutet, dass bei einem gleichen Stand der Beschäftigten innerhalb 

der Arbeitsstätten Verlagerungen erwartet werden. 

Bei den Arbeitszonen ist ein Mangel an grossen zusammenhängenden Flächen für 

grössere Ansiedlungen festzustellen. 

Herausforderung 
Wirtschaftliche     Entwicklung 

 
Pendler 

 

Die anstehenden Verbesserungen in der Verkehrsanbindung, beispielsweise in Form 

des Halbstunden-Taktes nach Zürich, der Regio S-Bahn sowie dem Galgenbucktun- 

nel und der Achsen über Winterthur und Rafz/Eglisau, erleichtern das Pendeln. Wie 

aus der Pendlerbilanz erkennbar ist, hat die Anzahl der Wegpendler in den letzten 

Jahren stetig zugenommen. 

Herausforderung 
Pendler 

http://www.statistik.sh.ch/
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Einleitung / Abbildung 12: Pendlerbilanz des Kantons Schaffhausen, Quelle: www.statistik.sh.ch, 2000 

Gemäss Untersuchungen des Bundesamtes für Statistik haben die meisten Weg- 

pendler die Stadt Zürich oder Winterthur als Ziel. Dies belegt die Anziehungskraft des 

Metropolitanraumes Zürich auf Erwerbstätige aus dem Kanton Schaffhausen. 

Neben der Pendlerbilanz, die eine Zunahme von Wegpendlern verzeichnet und den 

Entwicklungen im Einzugsbereich der Verkehrsbetriebe Schaffhausen, lässt sich eine 

Zunahme der Benutzer des öffentlichen Verkehrs belegen. Mit hochgerechnet 13.5 

Millionen Fahrgästen für das Fahrplanjahr 2009 fielen die, mit dem automatischen 

Fahrgastzählsystem DILAX ermittelten Fahrgastzahlen, höher aus als im Vorjahr (Ge- 

schäftsbericht VBSH 2010). 

Beim motorisierten Individualverkehr kann die Zunahme anhand der Messungen an 

verschiedenen Zählstellen belegt werden. 
 

 

Einleitung / Abbildung 13: Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) aus Jahresmittel in beiden Richtungen pro Tag, 

Quelle: Tiefbauamt Kanton Schaffhausen, Abteilung Planung und Verkehr - Verkehrszählung 2011 

798 

-123 

-1982 

-2642 

http://www.statistik.sh.ch/


A Einleitung 

Richtplan Schaffhausen Ɔ16 von 19 RR 05.03.2013 und 26.04.2014, KR 08.09.2014, BR 21.10.2015 

 

 

 

 

Energiewende 
 

Der Kanton Schaffhausen bereitet sich auf eine Energiewende vor. Längerfristig wird 

der Ausstieg aus der Kernenergie angestrebt, die Ausrichtung orientiert sich dabei 

strategisch an der 2000-Watt-Gesellschaft. Der Regierungsrat hat mit den darauf auf- 

bauenden Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008-2017 ein wichtiges Instrument für 

die Umsetzung geschaffen. 

Herausforderung 

2000-Watt-Gesellschaft 

 
A-III Nachhaltige Entwicklung 

 

Der Grundauftrag der Raumplanung ist die Koordination raumwirksamer Vorhaben im 

Rahmen einer Interessenabwägung. Dies umfasst ökologische, wirtschaftliche und 

soziale Anliegen. Damit übernimmt die Raumplanung eine Schlüsselfunktion für die 

Nachhaltige Entwicklung. 

Grundauftrag der Raumpla- 
nung 

Nachhaltige Entwicklung erfordert eine gleichwertige und langfristige Berücksichti- 

gung der drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Kein Bereich darf 

auf Kosten eines anderen bevorzugt werden. Die Auslegung von Nachhaltigkeit wird 

auf den Bericht der Brundtland-Kommission von 1987 zurückgeführt: «Nachhaltige 

Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation ent- 

spricht, ohne den künftigen Generationen die Möglichkeit zu nehmen, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen.» Nebst der zeitlichen Komponente wird auch die räumli- 

che beachtet. 

Definition Nachhaltige Ent- 

wicklung nach Brundtland 

Im Bundesgesetz über die Raumplanung von 1979 werden unter Art. 1 relevante Ziele für 

Nachhaltige Entwicklung aufgeführt. Namentlich sind dies beispielsweise: «die na- 

türlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu 

schützen; wohnliche Siedlungen und die räumlichen Voraussetzungen für die Wirt- 

schaft zu schaffen und zu erhalten.» Seit 1999 ist der Grundsatz der Nachhaltigen 

Entwicklung unter Art. 2 und 73 auch in der Bundesverfassung zu finden. 

Nachhaltigkeitsaspekte im 

Bundesgesetz über die 
Raumplanung 

Die Richtplanung und die Nachhaltige Entwicklung sind untrennbar miteinander ver- 

bunden. Nachhaltigkeit ist sowohl auf konzeptioneller Ebene als auch auf der Umset- 

zungsebene gefordert. 

Herausforderung 
Nachhaltigkeit 
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Der vorliegende Richtplan orientiert sich an den vom ARE vorgeschlagenen, für die 

Raumplanung relevanten Nachhaltigkeitszielen: 

 
Vom ARE vorgeschlagene 
Nachhaltigkeitsziele im 
Richtplan 

 
 
 

 
Einleitung / Abbildung 14: Nachhaltigkeitsziele im Richtplan, Quelle: eigene Darstellung PNA 2011 

 
 
 

 

Die Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 2012-2015 des Bundes enthält zehn pri- 

oritäre Schlüsselherausforderungen. Diese umfassen eine ausgewogene Berücksich- 

tigung der drei Zieldimensionen «Gesellschaftliche Solidarität», «Wirtschaftliche Leis- 

tungsfähigkeit» und «Ökologische Verantwortung». Im Folgenden wird der Fokus auf 

die richtplanrelevanten Herausforderungen gelegt. Eine tabellarische Übersicht (Ta- 

belle 02) zeigt die allgemeinen Nachhaltigkeitsziele des Bundes und die daraus ab- 

geleiteten raumplanerischen Nachhaltigkeitsziele. Letztere sind mit Kapitelangaben 

versehen, die aufzeigen, in welchen Richtplankapiteln die jeweiligen Herausforderun- 

gen behandelt werden. Zudem werden die Nachhaltigkeitsziele den richtplanrelevan- 

ten Herausforderungen aus der Strategie des Bundes 2012-2015 zugeordnet. 

Die allgemeinen Nachhaltigkeitsziele «Wasser schützen», «Luft schützen», «Res- 

sourceneffizienz» und «Ordnungspolitische Rahmenbedingungen zum Wohle der 

Gesamtwirtschaft» sind in mehreren raumplanerischen Nachhaltigkeitszielen enthal- 

ten und werden deshalb nicht einzeln aufgeführt. 

Der Vollzug raumplanerischer Massnahmen hat nach den Nachhaltigkeitsprinzipien 

zu erfolgen. Es ist unabdingbar alle drei Dimensionen mit gleicher Gewichtung zu 

berücksichtigen. Der überarbeitete Richtplan 2011 nimmt diese Zielsetzung auf und 

integriert sie in die Planungsgrundsätze und Abstimmungsanweisungen. 



A Einleitung 

Richtplan Schaffhausen Ɔ18 von 19 RR 05.03.2013 und 26.04.2014, KR 08.09.2014, BR 21.10.2015 

 

 

 

 
Einleitung / Tabelle 01: Nachhaltigkeitsziele im Richtplan, Quellen: ARE 2002 / ARE 2012 Strategie nachhaltige Entwicklung 2012-2015 

 

Allgemeine Nachhaltigkeitsziele Abgeleitete raumplanerische Nachhaltigkeitsziele Richtplanrelevante Her- 

ausforderungen für die 

nachh. Entwicklung 

Boden, Fläche, Fruchtbarkeit schützen 

und fördern 

Siedlungen verdichten und mit Boden haushälterisch 

umgehen 

Kulturlandschaft durch naturnah produzierende Land- 

wirtschaft erhalten und fördern 

Ą Kapitel 1 und 2 

  Å  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Å 

Å Å 

Emissionen senken Verkehr durch Abstimmung von Siedlungsentwicklung 

und öffentlichem Verkehr reduzieren und raumverträg- 

lichen Tourismus fördern 

Ą Kapitel 2 und 3 

Å Å Å   

Gesundheit, Wohlbefinden, Sicherheit 

erhalten und fördern 

Umweltqualität sichern und Bevölkerung vom Immissi- 

onen und Risiken aus Abfallbehandlungen und Abla- 

gerungen sowie vor Naturgefahren schützen 

Ą Kapitel 1 und 4 

Å    Å 

Artenvielfalt erhalten unverbaute und naturnahe Landschaften vernetzen, 

erhalten und fördern 

Ą Kapitel 1 

   Å  

Qualität und Effizienz der Infrastruktur 

und der Leistungen der öffentlichen 

Hand erhalten und fördern 

Wirtschaftliche Aktivitäten, zentralörtliche Funktionen 

und Siedlungsschwerpunkte dezentral konzentrieren 

Ą Kapitel 2 

  Å   

Wettbewerbsfähigkeit erhalten und för- 

dern 

Zugang zur Grundversorgung in den Infrastrukturbe- 

reichen Energie und Telekommunikation sicherstellen 

Ą Kapitel 4 

     

Energieverbrauch reduzieren Produktion von erneuerbaren Energien fördern, Ener- 

gie effizient nutzen 

Ą Kapitel 4 

 Å   Å 

Identität, Kultur erhalten und fördern erhaltenswerte Orts- und Landschaftsbilder schützen 

Ą Kapitel 1 und 2 

  Å   
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A-IV Monitoring und Controlling 
 

Monitoring  

Im Rahmen des Monitorings (Raumbeobachtung) werden die räumlichen Entwicklun- gen 

periodisch dokumentiert. Wichtige Anhaltspunkte stellen dabei Leitindikatoren dar. 

Diese halten die Entwicklungen der einzelnen Sachbereiche detailliert fest. 

Um die geforderte periodische Berichterstattung an den Bund alle vier Jahre durch- 

zuführen, werden ausgewählte Indikatoren mit einem Raumbezug einem Monitoring 

unterzogen. Mit Hilfe einer gesamtschweizerischen Plattform (GINES) können ver- 

schiedene Indikatoren räumlich dargestellt und deren Veränderungen aufgezeigt 

werden. 

Leitindikatoren   der 

räumlichen    Entwicklung 

 
GINES eingesetzt für das 
Monitoring räumlicher 
Entwicklung am Beispiel 
Siedlungsdichte 

 

 

 

Einleitung / Abbildung 15: Beispiel GINES: Anteil unüberbaute Bauzone Kanton Schaffhausen, 

Quelle: PNA GINES 2012 

 

Controlling 

 

Das räumliche Controlling vergleicht die mit Hilfe des Monitoring erfassten Entwick- 

lungen mit den festgesetzten Zielen und Planungsgrundsätzen. Dadurch wird der 

Richtplaninhalt mit der tatsächlichen raumwirksamen Entwicklung verglichen und aus 

allfälligen Abweichungen festgestellt, in welchen Bereichen Handlungsbedarf be- 

steht. Um den Vergleich zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand vorzunehmen, 

müssen vorab Zielgrössen und Entwicklungsrichtungen festgelegt werden. Diese 

Werte liegen erst ansatzweise vor. 

Bei den Abstimmungsanweisungen wird ein Vollzugscontrolling durchgeführt. Der 

dort festgehaltene Controllingtermin basiert auf den für die Umsetzung notwendigen 

Teilschritte oder dem Termin für die Berichterstattung an den Bund. 

Vergleich Ist- und Soll- 
Zustand 
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Karte 01: Raumkonzept, Quelle: PNA/ebp 2018 
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II Raumkonzept 
 

Das Kantonsgebiet weist mit seinen drei räumlich getrennten Teilgebieten sowie der 

Enklave Büsingen eine Besonderheit aus, die es in dieser Form nur selten gibt. Durch 

die grenzübergreifende Betrachtungsweise des Richtplans wird jedoch gewährleistet, 

dass die Entwicklung aller drei Kantonsteile innerhalb ihres räumlich-funktionalen 

Umfeldes erfolgt. Dies bedeutet, dass die Verknüpfungspunkte zu den Gebieten im 

Kanton Zürich und Kanton Thurgau sowie zu den Gebieten auf deutscher Seite be- 

rücksichtigt werden. Zudem gilt generell, dass die spezifischen Stärken der unter- 

schiedlichen Räume des Kantons gefördert werden sollen. 

Das Raumkonzept zeigt die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons auf und 

formuliert die aus gesamtkantonaler Sicht bedeutsamen Leitlinien für die Raument- 

wicklung. Es präzisiert das übergeordnete Raumkonzept Schweiz für den Raum 

Schaffhausen und bildet den strategischen Orientierungsrahmen für die Entwicklung 

des Kantons. 

Die im Richtplanhorizont ï das heisst bis ins Jahr 2040 - erwartete Bevölkerungs- 

und Beschäftigtenentwicklung orientiert sich am Referenzszenario der Bevölkerungs- 

prognose 2015-2045 des Bundes (Bundesamt für Statistik, 2016). Gemäss diesem 

ist weiterhin von einem anhaltenden Wachstum auszugehen, wobei von analogen 

Wachstumsraten für die Bevölkerung und Beschäftigten ausgegangen wird. Der 

Richtplan basiert dementsprechend auf der Annahme einer Gesamtbevölkerung von 

95ó000 Einwohnern und 42ô500 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) im Jahr 2040. 

 

Übergeordnete Zielsetzungen 

 

Der Kanton ist bestrebt, 
 

Å die Siedlungsentwicklung zu konzentrieren und durch Ausnutzung innerer Ent- 

wicklungspotenziale die Voraussetzungen für eine hohe Wohnqualität, die best- 

mögliche Versorgungssicherheit der Bevölkerung sowie eine wettbewerbsfähige 

Wirtschaft zu schaffen; 

Siedlungsentwicklung 
konzentrieren 

Å das erwartete Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstum in erster Linie in den 

Agglomerationskernraum, in zweiter Linie in die regionalen Zentren und erst in 

dritter Linie in den ländlichen Raum zu lenken; 

Wachstum gezielt in 
die geeigneten Räume 
lenken 

Å die Siedlungsentwicklung und das Verkehrsangebot aufeinander abzustimmen 

und bei zukünftigen Entwicklungen den mit dem öffentlichen Verkehr gut er- 

schlossenen Lagen den Vorzug einzuräumen; 

Siedlung und Verkehr 

aufeinander abstim- 
men 

Å die Beanspruchung von Natur und Landschaft sowie generell der natürlichen 

Ressourcen zu minimieren, zusammenhängende naturnahe Gebiete zu scho- 

nen, ökologische Ausgleichsräume und deren Vernetzung zu fördern und 

dadurch auch in einem umfassenden Sinne zu Artenschutz und Erhalt der Bio- 

diversität beizutragen; 

Ressourcenbeanspru- 
chung minimieren 

Å den Charakter der Kulturlandschaften zu erhalten und gezielte Aufwertungs- 

massnahmen vorzunehmen; 

Kulturlandschaften er- 
halten und aufwerten 

Å die verschiedenen Räume unterschiedlich und gemäss ihrer Potenziale und Qua- 

litäten weiter zu entwickeln und entsprechende Nutzungsprioritäten zu setzen; 

Nutzungsprioritäten 
setzen 
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Å die guten Beziehungen zu den Nachbarn über die Kantons- und Landesgrenzen 

hinweg zu pflegen und auszubauen. 

Nachbarschaftliche 
Beziehung pflegen 

 
Regionale Einbettung und Zusammenarbeit 

 

Eine grenzüberschreitende und partnerschaftliche Zusammenarbeit ist Vorausset- 

zung zur Lösung grenzüberschreitender Herausforderungen in der Raumentwick- 

lung. Es gilt, die Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen zu pflegen und gleich- 

zeitig die eigene Position zu stärken. Vor allem in Bezug auf die Entwicklung entlang 

der Hauptverkehrsachsen sind abgestimmte Siedlungsentwicklungen (z.B. Richtung 

Singen, Bodensee) notwendig. Der Kanton arbeitet mit dem Metropolitanraum Zürich 

zusammen und entwickelt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nach- 

barkantonen und dem süddeutschen Raum weiter. Er hat als Mitglied verschiedener 

grenzüberschreitender Gremien eine Funktion als Vermittler zwischen schweizeri- 

schen und deutschen Interessen und nimmt diese wahr. 

Zusammenarbeit mit 

Nachbarregionen, Met- 
ropolitanraum Zürich 
und süddeutschem 
Raum 

Insbesondere stimmt er seine Entwicklungsstrategien mit den Nachbarkantonen so- 

wie mit den angrenzenden deutschen Regionalverbänden ab. Er berücksichtigt dabei 

die Entwicklungspotenziale entlang der S-Bahn, Richtung Zürich, Basel, Stuttgart und 

Konstanz und stärkt seine Funktion als Knotenpunkt und Verbindungsglied auf die- 

sen Achsen. 

Grenzüberschreitende 
Abstimmung der Ent- 
wicklungsstrategien 

Raum- und Zentrenstruktur 
 

Der Kanton Schaffhausen ist geprägt durch einen urbanen Agglomerationskern, be- 

stehend aus der Stadt Schaffhausen und den Agglomerationskerngemeinden Neu- 

hausen am Rheinfall, Beringen und Thayngen, aus den Regionalzentren mit guter 

Infrastruktur und einem breiten Dienstleistungsangebot (Neunkirch, Stein am Rhein) 

sowie weiterhin vorwiegend ländlich geprägten Gemeinden. 

Von den 26 Gemeinden des Kantons haben 19 weniger als 2'000 Einwohner und 14 

Gemeinden weniger als 1'000 Einwohner. Darüber hinaus verteilt sich die Bevölke- 

rung auf kleinere Ortschaften, wo eine Tendenz zur reinen Wohngemeinde erkennbar ist. 

Schaffhausen als grösste Stadt des Kantons und wirtschaftliches Zentrum für die 

Region stellt den Kern der Agglomeration dar. 

Der Kanton unterscheidet drei Raumtypen, mit unterschiedlichen Entwicklungszie- 

len. 

Unterscheidung dreier 
Raumtypen 

Agglomerationskernraum 
 

Der Agglomerationskernraum besteht aus dem kantonalen Zentrum Schaffhausen 

sowie den Gemeinden Neuhausen am Rheinfall, Thayngen und Beringen. Ein dichtes 

Netz im städtischen Nahverkehr und eine sehr gute Anbindung des kantonalen Zent- 

rums an den Fernverkehr zeichnen den Agglomerationskernraum aus. In diesen 

Raum soll der wesentliche Anteil des erwarteten Bevölkerungswachstums gelenkt 

werden. Der Agglomerationskernraum soll in seinen urbanen Qualitäten gestärkt wer- 

den und sich durch hochwertige Wohn- und Mischquartiere mit einer hohen Nut- 

zungsdichte (Einwohner und Beschäftigte / ha Bauzone) auszeichnen. Hier konzent- 

rieren sich ausserdem wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte und zentralörtliche 

Einrichtungen für Gesundheit, Bildung und Kultur. Die Entwicklung soll in erster Linie 

Kantonales Zentrum, 
Gemeinden Neuhau- 

sen am Rheinfall, 
Thayngen, Beringen 

 
Stärkung urbaner Qua- 
litäten mit hohen Nut- 
zungsdichten 
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durch konsequentes Ausschöpfen der bestehenden geeigneten inneren Nutzungsre- 

serven unter Berücksichtigung einer qualitativ hochwertigen Umgebungsgestaltung 

erfolgen. Besondere Beachtung gilt dabei der Erhaltung und Schaffung von hochwer- 

tigen Freiflächen. 

Der Stadt Schaffhausen als kantonales Zentrum kommt eine besondere Rolle zu. 

Sie übernimmt zentrale Dienstleistungs- und Versorgungsfunktionen für den gesam- 

ten Kanton und teilweise für Nachbargebiete. Der Kanton und die Stadt Schaffhau- 

sen stärken das kantonale Zentrum als eigenständigen Arbeits-, Einkaufs-, Ausbil- 

dungs-, Veranstaltungs-, Kultur- und Wohnort. Die Stadt sorgt dafür, dass sie ihre 

Attraktivität erhält, indem sie entsprechende Rahmenbedingungen für eine hohe 

Siedlungsqualität sowie ein breites Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleis- 

tungen schafft. 

Das kantonale Zentrum Schaffhausen wird in seiner Funktion durch die Agglomera- 

tionskerngemeinden Beringen, Neuhausen am Rheinfall und Thayngen ergänzt, 

welche ausreichend Standorte für die Wirtschafts- und Wohnraumentwicklungen 

bereithalten. Sie stimmen ihre räumliche Entwicklung miteinander ab. 

 

Regionale Zentren 
 

Die regionalen Zentren Neunkirch und Stein am Rhein zeichnen sich durch ihre Lage 

im Grünen bei gleichzeitiger guter Erreichbarkeit aus. Es gilt, die Siedlungsgebiete 

Neunkirch und Stein 
am Rhein 

differenziert weiterzuentwickeln und einen Teil des erwarteten Bevölkerungswachs- 

tums in diesem Raum an verkehrlich gut erschlossenen Lagen mit geeigneter Infra- 

struktur aufzufangen. Die Zersiedelung soll durch eine klare Abgrenzung zwischen 

Differenzierte Weiter- 
entwicklung,   mittlere 
bis hohe Nutzungs- 

dichten 

Dörfern und Kulturlandschaft eingedämmt werden. Auch hier soll die Entwicklung in  

erster Linie nach innen gerichtet erfolgen, über die Aktivierung bestehender geeigne-  

ter Verdichtungspotenziale. Es werden mittlere bis hohe Nutzungsdichten angestrebt  

Neunkirch und Stein am Rhein übernehmen Dienstleistungs- und Versorgungsfunk-  

tionen für ihr ländliches Umfeld. Die regionalen Zentren werden als eigenständige  

Wohn- und Arbeitsplatzstandorte gestärkt und als regionale Dienstleistungs-, Versor-  

gungs- und Kulturstützpunkte gefördert. Sie nutzen die vorhandene Entwicklungsdy-  

namik zur Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandorts.  

Ländlicher Raum 
 

Der ländliche Raum zeichnet sich durch lockere Siedlungsstrukturen und historisch 

gewachsene Dörfer aus. Die Gemeinden sollen unter Berücksichtigung der Bedürf- 

Historisch gewachsene 

Dörfer 

nisse der Land- und Forstwirtschaft grundsätzlich zurückhaltend besiedelt werden. 

Die Siedlung soll in der weiteren Entwicklung kompakt gehalten werden und die Zer- 

siedelung gestoppt werden. Die heute tiefen Dichten sollen punktuell massvoll erhöht 

Sorgfältige Weiterent- 
wicklung, zurückhal- 
tende Besiedlung 

werden, wobei unangemessene Dichtesprünge zu vermeiden sind. Gleichzeitig sind  

zu grosse Bauzonen zu reduzieren. Die zusammenhängenden Landwirtschafts-, Er-  

holungs- und Naturräume sollen erhalten bleiben.  

Gemeinden im ländlichen Raum dienen vorwiegend als Wohnort und gewährleisten  

eine Grundversorgung. Sie erhalten vorhandene Infrastrukturen zur Grundversor-  

gung (Detailhandel für Alltagsbedarf, Schulen, Krankenpflege, usw.) und stellen eine  

ausreichende Erreichbarkeit sicher. Der Kanton und die Gemeinden sorgen dafür,  

dass der eigenständige Charakter und die Funktionsfähigkeit der Gemeinden im  
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ländlichen Raum erhalten und gestärkt werden. Die Qualitäten des Orts- und Land- 

schaftsbildes sind sicherzustellen. 

 

Siedlung 
 

Strategie 
 

Die traditionell gewachsenen und intakten Siedlungsstrukturen gilt es zu stärken und 

gleichzeitig auch optimale Voraussetzungen für eine Bevölkerungs- und Wirtschafts- 

entwicklung zu schaffen, jedoch ohne die landschaftlichen Qualitäten und Natur- 

räume zu beeinträchtigen. Das bedingt eine differenzierte Betrachtung. Die Sied- 

lungsentwicklung wird primär auf den Agglomerationskernraum, sowie auf die regio- 

nalen Zentren ausgerichtet und durch den Ausbau der ÖV-Infrastrukturen und die 

Etablierung von Entwicklungsschwerpunkten unterstützt. An besonders geeigneten 

Lagen sollen attraktive Flächen für die Entwicklung von Wohnraum und Arbeitsplät- 

zen gefördert werden. Dies entspricht den Vorgaben des Bundes und leistet einen 

bedeutenden Beitrag zu einer effizienten Nutzung von bestehenden und zukünftigen 

Infrastrukturinvestitionen wie beispielsweise der S-Bahn Schaffhausen. 

 

Umsetzung 
 

Raumtypen 
 

Der Kanton unterscheidet drei Raumtypen, für welche oben beschriebene Entwick- 

lungsziele gelten. Die zukünftige Siedlungsentwicklung soll sich vorwiegend auf den 

Agglomerationskernraum sowie sekundär die regionalen Zentren Stein am Rhein und 

Neunkirch konzentrieren. Diese Räume zeichnen sich gegenüber dem ländlich ge- 

Konzentrieren   der 
Siedlungsentwicklung 
auf Agglomerations- 
kernraum und Regio- 
nalzentren 

prägten Umfeld durch ihren urbanen Charakter und die Konzentration zentralörtlicher  

Funktionen in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit sowie durch  

ihre bereits hohe Erschliessungsqualität aus. Sie erfüllen zentrale Aufgaben für die  

umliegenden Siedlungsgebiete und sollen zukünftig in diesen Funktionen durch eine  

gezielte Entwicklung gestärkt werden.  

Neben der quantitativen Entwicklung ist insbesondere der Qualität der Siedlungen 

sowie der Grün- und Freiräume ein grosses Gewicht beizumessen. 

Qualitativ hochwertige 
Siedlungs- und Frei- 
raumentwicklung 
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Karte 02: Raumkonzept - Teil Siedlung, Quelle: PNA/ebp 2018  

Wachstumsverteilung 
 

Das künftige Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstum des Kantons soll räumlich ge- 

steuert werden. Die angestrebte räumliche Verteilung orientiert sich dabei an den Raum- 

typen. Der Verteilschlüssel soll dabei gegenüber der Ausgangslage (2012) unverändert 

bleiben. 73.5 % des künftigen Wachstums soll in den Agglomerationskernraum, 6.5 % in 

die regionalen Zentren und 20 % in den ländlichen Raum gelenkt werden. 

Räumliche Steue- 

rung des künfti- 
gen   Wachstums 

Raumtyp Verteilung [%] Wachstums- und 

Agglomerationskernraum 73.5 
Verteilschlüssel 

Regionale Zentren 6.5  

Ländlicher Raum 20  

Die Trendentwicklung zeigt, dass ohne Lenkung das zusätzliche Wachstum vorwiegend Verhältnis der 
Raumnutzer in 
den Wohn-, 
Misch- und Zent- 
rumszonen wird 
beibehalten 

im ländlichen Raum stattfinden würde. Mit der Lenkung wird ein grosser Teil des Wachs- 

tums in die gut erschlossenen urbanen Räume gelenkt. Damit können die dort existieren- 

den technischen und sozialen Infrastrukturen optimal genutzt und die Siedlungsausdeh- 

nung begrenzt werden. Dem ländlichen Raum wird weiterhin ein angemessenes Wachs- 

tum zur Erfüllung seiner Aufgaben zugestanden. 

Wohnraumsituation 
 

Um die Wohnraumsituation gesamtkantonal zu verbessern, sind Modernisierungen be- 

stehender Wohnflächen, die Nachverdichtung in bebauten Bauzonen und die Entwicklung 

von nicht bebauten Bauzonen notwendig. In besonderen Fällen sind bei entsprechender 

Kompensation Einzonungen zu prüfen. 

Wohnraum mo- 
dernisieren, 
nachverdichten, 
Reserven über- 
bauen, einzonen 
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Entwicklungsschwerpunkte  

Entwicklungsschwerpunkte (ESP) sind Schlüsselflächen für künftige Siedlungsent- 

wicklungen mit hoher Nutzungsdichte, die sich aufgrund ihrer Lage, Grösse und Erreich- 

barkeit besonders gut für solche Entwicklungen eignen. Hier werden attraktive Flächen 

für eine intensive bauliche Nutzung, wie grössere Wohn- und Gewerbeprojekte sowie 

publikumsintensive Nutzungen zur Verfügung gestellt. Die ESP sind mit dem öffentlichen 

Verkehr hervorragend erschlossen und tragen zur Entwicklung eines urbanen Umfeldes 

bei. Sie stellen besondere Anziehungspunkte innerhalb des Agglomerationkernraums und 

auch darüber hinaus dar. Eine hohe Siedlungsqualität ist dabei Voraussetzung. 

ESP entwickeln 
und umsetzen 

Überkommunale Abstimmung der Bauzonen 
 

Mit einer überkommunalen Abstimmung der Bauzonen- und Siedlungsentwicklung 

sollen mit mehreren Gemeinden gemeinsam abgestimmte Strategien zur Siedlungsent- 

wicklung zum Normalfall werden. Dies bedeutet, dass Flächenkapazitäten für Bauzonen 

künftig im überkommunalen Rahmen beurteilt werden. Dadurch wird die angestrebte Ent- 

wicklung auf die qualitativ besten Standorte gelenkt und die Ausweisung von qualitativ 

minderwertigen Flächen minimiert. Das Raumkonzept stellt eine verbindliche Orientie- 

rungshilfe dar. 

Bauzonen durch 
Kooperation 
überkommunal 
abstimmen 

Touristische Hotspots 
 

Touristische Hotspots sind jene bestehenden Tourismusstandorte und Einrichtungen, 

die über eine überregionale Anziehungskraft verfügen. Diese Publikumsmagnete stellen 

einen wichtigen Imagefaktor für die Region dar, sind jedoch auch bedeutende Verkehrs- 

erzeuger. Zur Stärkung dieser touristischen Hotspots wird daher die Erhaltung und Ver- 

besserung der Erreichbarkeit angestrebt, wobei insbesondere durch eine saisonale Er- 

weiterung des ÖV-Angebotes auf das saisonal stark variierende Tourismusaufkommen 

eingegangen wird. 

Saisonales ÖV- 

Angebot aus- 
bauen 

Verkehr 
 

Strategie 
 

In Schaffhausen nimmt der Verkehr weiter zu. Insbesondere im Stadtzentrum sowie auf 

dessen Zufahrtsachsen werden sich mittelfristig Verkehrsüberlastungen abzeichnen. Um 

auch künftig die Erreichbarkeit der Zentren zu gewährleisten und gleichzeitig einen Bei- 

trag in Richtung eines nachhaltigen Verkehrssystems zu leisten, sollen insbesondere der 

ÖV sowie der Fuss- und Veloverkehr gestärkt werden. Ziel ist es, 50% des Verkehrs- 

wachstums mit diesen Verkehrsträgern zu übernehmen. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine differenzierte Behandlung der verschiedenen Ver- 

kehrsträger nötig, wobei je nach Raum die spezifischen Stärken von MIV, ÖV und Fuss- 

und Veloverkehr zu nutzen sind: 

Verkehrsträger 
differenziert be- 
trachten 

Für den Kurzstreckenverkehr im Alltag sowie für den Freizeitverkehr sollen Velo- und 

Fussverkehr eine bedeutende Rolle einnehmen und durch eine Verbesserung der ent- 

sprechenden Netze und Infrastrukturen deren Nutzung attraktiver werden. Insbesondere 

Bei Kurzstrecken 
auf Velo- und 
Fussverkehr set- 
zen 
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sollen dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr genügend Platz im Strassen- 

raum zur Verfügung gestellt werden. 

Im Agglomerationskern, auf dessen Zufahrtsachsen sowie im Verkehr zwischen dem Ag- 

glomerationskern und den Regionalzentren muss der ÖV einen überdurchschnittlichen 

Anteil des Verkehrswachstums übernehmen. Dort kann er eine effiziente, dichte Bedie- 

nung sicherstellen. Im ländlichen Raum bei disperseren Siedlungsstrukturen wird das 

Auto auch in Zukunft das wichtigste Verkehrsmittel darstellen, da dort ein äquivalentes 

ÖV-Angebot weder finanzierbar noch ökologisch ist. Generell wird bei einem weiteren 

Ausbau der Verkehrsnetze dem Kosten-Nutzen-Verhältnis und dem Aspekt der Nachhal- 

tigkeit eine besondere Bedeutung zukommen. Car-Sharing-Systeme sind komplementär. 

Agglomerations- 
kern und Zufahrt- 
sachsen mit ÖV 
erschliessen 

Die Strategie des Kantons liegt verstärkt darin, durch eine siedlungsverträglichere Ver- 

kehrsabwicklung und Gestaltung der Strassenräume zu einer Aufwertung von verkehrs- 

belasteten Ortszentren und Siedlungsgebieten beizutragen. 

Ortszentren auf- 
werten 

Umsetzung 
  

Bezüglich grossräumiger Erreichbarkeit wurde strassenseitig durch den Ausbau der 

Nationalstrasse A4 Schaffhausen - Andelfingen - Winterthur (-Zürich) als «Miniautobahn» 

bis Andelfingen ein wichtiger Meilenstein erreicht. In Richtung Grossraum Zürich soll 

diese Achse in Übereinstimmung mit den Entwicklungsvorstellungen des Kantons Zürich 

auch in Zukunft die Haupterschliessung darstellen. Für die Erreichbarkeit des Glatttals 

und der Flughafenregion ist die Direktverbindung via Eglisau als Ergänzungsachse auch 

von Bedeutung. 

Nationalstrasse 
A4 ist Haupter- 
schliessung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karte 03: Raumkonzept - Teil Verkehr, Quelle: PNA/ebp 2018 

  

Im ÖV-Fernverkehr wird durch Einführung des Halbstundentakts - zumindest in Rich- 

tung Zürich - ebenfalls eine deutliche Verbesserung geschaffen. Ebenso wichtig ist 

Ausbau Fernverkehr 
durch    Halbstundentakt 
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für Schaffhausen, dass auch die Verbindungen zu den anderen benachbarten Gross- 

zentren Stuttgart und Basel weiter verbessert werden. Eine stündliche internationale 

Verbindung Zürich-Schaffhausen-Stuttgart sowie ein Halbstundentakt nach Basel 

sind das Ziel. 

 

Die S-Bahn Schaffhausen erfüllt nicht nur eine wichtige Erschliessungsfunktion in- 

nerhalb des Kantons und der Agglomeration, sondern verknüpft Schaffhausen mit 

den benachbarten Zentren in der Schweiz und in Deutschland. Durch die Verdichtung 

des Bahnangebotes wird Schaffhausen zu einer leistungsfähigen ÖV-Dreh-scheibe, 

welche die Erreichbarkeit der Agglomeration und seiner Umlandgemeinden stark ver- 

bessert. Kerngebiet der S-Bahn Schaffhausen sind die Siedlungsentwicklungsräume. Im 

Kerngebiet soll ein ¼ Stunden-Takt angeboten werden und dadurch auch ein Bei- trag 

zur Konzentration der Entwicklung in diesen Räumen geleistet werden. Darüber 

hinaus steigern zusätzliche oder aufgewertete Haltepunkte im Bereich der Entwick- 

lungsschwerpunkte (ESP) die Attraktivität des ÖV-Angebotes und tragen gleichzeitig 

zur Entwicklung dieser Standorte bei. 

Anschluss an benach- 

barte in- und ausländi- 
sche Zentren gestärkt 

Die S-Bahn Schaffhausen soll auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den ab- 

sehbaren Engpass auf dem Strassennetz (Fäsenstaubtunnel) zu verkleinern und 

dadurch die Erreichbarkeit der Kerngebiete der Agglomeration und deren ESP sicher 

zu stellen. Dies ist von zentraler Bedeutung, da die schrittweise Beseitigung des Na- 

tionalstrassen-Engpasses im Nord-Süd-Verkehr durch Schaffhausen mittels eines 

zweiten Fäsenstaubtunnels erst längerfristig zu erwarten ist und ein weiterer Ausbau 

des Strassennetzes im Stadtzentrum aus städtebaulichen Gründen nicht möglich ist. 

S-Bahn stellt Erreich- 
barkeit sicher 

Landschaft 
 

Strategie 
 

Der Kanton Schaffhausen zeichnet sich durch ein umfangreiches Angebot vielfältigs- 

ter Natur- und Kulturräume auf engstem Raum aus. Das Landschaftsbild wird einer- 

seits durch artenreiche Wälder (42% des Kantons Schaffhausen ist Waldfläche) und 

die prächtige Hochrheinlandschaft geprägt. Andererseits sind Trockenwiesen, Reb- 

berge, intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen, ergänzt durch Buntbrachen, 

Feuchtgebiete sowie typische Ortsbilder wichtige Zeugen der landschaftlichen Qua- 

lität und Vielfalt. Nicht zuletzt deswegen ist ein bedeutender Teil davon in nationalen 

Inventaren enthalten. 

 

Zunehmender Nutzungsdruck gefährdet diese Einzigartigkeit. Deshalb steht eine 

Entwicklung, die auf die unterschiedlichen Landschaften Rücksicht nimmt an erster 

Stelle. Dort wo bereits Beeinträchtigungen bestehen, sind Aufwertungen vorzuneh- 

men, damit die Landschaft als eine der wichtigsten Ressourcen im Kanton erhalten 

bleibt. 

 

Eine hervorragende Rolle kommt dabei der Landwirtschaft zu. Sie trägt neben der 

Nahrungsmittelproduktion wesentlich zur Erhaltung und Weiterentwicklung der kul- 

turlandschaftlichen Vielfalt bei und übernimmt auch wichtige Funktionen zugunsten 

von Naturschutz und Landschaftspflege. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 

damit der regionale Naturpark die erwünschte ökonomische Inwertsetzung des länd- 

lichen Raums als Ausgleich zum urban geprägten Raum schaffen kann. 

Die Landwirtschaft in 
der Doppelrolle als 
Nahrungsproduzentin 
und Landschaftspfle- 
gerin stärken 

Mit Regionalem Natur- 
park die Landschaft in 
Wert setzen 
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Umsetzung  

Die Kerngebiete Natur gewährleisten, dass auch in Zukunft Rückzugsräume für die 

Natur erhalten bleiben und diese vor Überbauung und wirtschaftlichen Übernutzun- 

gen geschützt werden ï der Naturschutz steht hier im Vordergrund. Grossflächige 

Lebensraumverbundsysteme, in denen auch anspruchsvolle Arten langfristig überle- 

ben können, sollen erhalten und gefördert werden. Daneben dienen die Gebiete auch 

als Naherholungsgebiete für eine massvolle Inanspruchnahme durch den Menschen. 

Kerngebiete Natur sind das Randen-Gebiet und der Südranden. 

Kerngebiete Natur 
schützen 

Massvoll nutzen als 
Naherholungsgebiete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karte 04: Raumkonzept - Teil Gewässer und Landschaft, Quelle: PNA/ebp 2018 

 

Schützenswerte Landschaften sind attraktive, vorwiegend landwirtschaftlich ge- 

prägte Kulturlandschaften, welche typisch für die Region sind. Die landschaftlichen 

Qualitäten dieser Räume sowie die Ortsbilder sollen als wichtige Ressource im Kan- 

ton Schaffhausen in ihrer Art erhalten, gepflegt und weiterentwickelt werden. 

Landschaftliche Quali- 
täten als wichtige Res- 
source fördern 

Vorranggebiete für den ökologischen Ausgleich bezeichnen diejenigen Gebiete, 

in denen der Kanton Schaffhausen seine Anstrengungen zur Erhaltung der ökologi- 

schen Funktion der Landwirtschaft konzentriert. Dort soll die ökologische Vernetzung 

besonders gefördert werden. Die Fokussierung von Ausgleichsmassnahmen ermög- 

licht es, neue Natur- und Landschaftsqualitäten zu schaffen, indem zwischen dem 

bewirtschafteten Ackerland ein Netz aus naturnahen Flächen und Strukturen ge- 

schaffen wird. Die Vorranggebiete für den ökologischen Ausgleich liegen im Klettgau. 

Ökologische Vernet- 
zung weiterentwickeln 

Der Wald als landschaftsprägendes Element ist durch die Forstgesetzgebung ge- 

schützt. Standorttypische artenreiche Waldgesellschaften mit ökologisch wertvollen 

Waldrändern sind zu fördern. 

Wald pflegen 

Rebflächen haben als prägendes Element in der Schaffhauser Kulturlandschaft so- 

wie als Grundlage für den Schaffhauser Weinbau eine besondere Bedeutung und 

sollen möglichst erhalten bleiben. 

Rebflächen   erhalten 
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Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist zu erhalten, damit sie den Auftrag einer aus- 

reichenden Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmittel nachkommen kann. 

Dazu gehören der Schutz qualitativ hochwertiger Böden und die Konzentration un- 

umgänglicher Bauten und Anlagen. 

Ernährung der Bevöl- 
kerung sicherstellen 

Qualitativ hochwertige 
Böden erhalten 

Gewässer 
 

Der Rhein stellt das prägende Landschaftselement der Region und einen wichtigen 

Handlungsraum für den Kanton Schaffhausen dar. Der «Handlungsraum Rhein» um- 

fasst sowohl den Fluss selber, als auch die angrenzenden Siedlungsgebiete und Na- 

turräume. Dieser Raum ist sowohl Identifikations- als auch Naherholungs-, Freizeit- 

und Naturraum. Er soll in den genannten Funktionen gestärkt und somit für Bewohner 

und Touristen erfahrbar gemacht werden. Den unterschiedlichen Charakteren der 

Flussabschnitte ist Rechnung zu tragen, so dass aus der Abwechslung von urbanen 

und ländlich geprägten Gewässerbereichen ein attraktiver Landschafts- und Lebens- 

raum entsteht. Hierbei wird eine Verzahnung der angrenzenden Siedlungsstrukturen 

mit dem Rheinufer durch die Verbesserung der Zugänglichkeit angestrebt. Die Nut- 

zung des Raums soll sich dabei am Charakter des Rheinabschnittes sowie seines 

Umfeldes ausrichten. In den «stillen» Abschnitten hat die Erhaltung und Aufwertung 

der Natur Vorrang, während die «leisen» Abschnitte besonders für die Naherholung 

zugänglich gemacht und die «lauten» Abschnitte für eine intensive touristische Nut- 

zung gestärkt werden. 

Handlungsraum   Rhein 
in seinen Funktionen 
stärken 

Die Revitalisierung von Fliessgewässern betrifft neben dem Rhein die Biber und 

die Wutach sowie Gewässer zweiter und dritter Klasse. Ziel der Revitalisierung ist es, 

die vom Menschen im Laufe der Jahre überformten Fliessgewässer in einen natur- 

nahen Zustand zurückzubringen. Durch diese Massnahmen wird die ökologische 

Vernetzung gesteigert und ein wesentlicher Betrag zur Verbesserung der Lebens- 

räume für die Tier- und Pflanzenwelt geleistet. Ein weiterer Beitrag kann die Offen- 

legung von eingedolten Bächen liefern. 

Fliessgewässer natur- 
nah gestalten 

Der Wasserqualität ist generell Sorge zu tragen. Die Qualität des Wassers in Fliess- 

gewässern ist entscheidend, da sie einen direkten Einfluss auf das Grund- und somit 

auf das Trinkwasser haben können. 

Wasserqualität erhal- 
ten 

Im Kanton sind bedeutende Grundwasserträger vorhanden, welche die ganze Region 

mit Trinkwasser versorgen. Trinkwasser ist ein entscheidender Entwicklungsfaktor, 

daher muss diese Ressource mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. 

Mit Grundwasser sorg- 
sam umgehen 
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1 Landschaft  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 1 / Abbildung 01: Nachhaltigkeitsziele ARE Bereich Landschaft, Quelle: eigene Darstellung PNA 2011 

 

Lebensqualität wird unter anderem durch eine abwechslungsreiche und vielfältig nutz- 

bare Landschaft geprägt. Eine intakte Landschaft steht bei Befragungen zur Wohnor- 

twahl an vorderster Stelle. Die Qualität der räumlichen Umwelt nimmt auch als Stand- 

ortfaktor in der Wirtschaft an Bedeutung zu. So ist das Image der Schweiz stark von 

der Landschaft geprägt. Intakte Landschaften sind auch sehr wichtig für die Erhaltung 

der Artenvielfalt (Biodiversität). 

Die Landschaft als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, als vielfältiger 

Wirtschafts-, Erholungs- und Identifikationsraum sowie räumlicher Ausdruck des kul- 

turellen Erbes (Definition nach BAFU, 2008), steht stark unter Druck. Auslöser dafür 

sind namentlich das Bevölkerungswachstum, steigender Wohnflächenbedarf, zuneh- 

mender Verkehr, die ungeordnete Siedlungsentwicklung und die Verlagerung von 

Sport in die Landschaft (Trendsportarten). 

Das Raumkonzept Schweiz betont den ausserordentlichen Wert der Landschaften. 

Es spiegelt die Grundphilosophie im Umgang mit der Landschaft wieder, von der sich 

auch die kantonale Richtplanung leiten lässt: 

Å Die Vielfalt der Landschaften ist als eigenständiger Wert anzuerkennen und in die 

Planung einzubeziehen; 

Å Kulturlandschaften sind so zu gestalten, dass sie ihre Identität wahren; 

Å Innerhalb der Siedlungen und in Siedlungsnähe sind Naherholungsgebiete anzu- 

bieten; 

Å See- und Flusslandschaften sind als Naturräume zu wahren und teilweise als 

Naherholungsräume zugänglich zu machen; 

Å Zur Sicherung der Ernährungssicherheit sind grosse Agrar-Flächen für eine mul- 

tifunktionale Landwirtschaft sicherzustellen; 

Å Zwischen Schutz und Nutzung grossräumiger Naturlandschaften ist ein Gleichge- 

wicht zu finden. 

Damit ist die grosse Herausforderung für die Raumplanung ersichtlich, nämlich die 

Bewahrung der landschaftlichen Qualitäten ohne Verhinderung einer Entwicklung. 

Ausgangslage - zu lösende 
Aufgaben 
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Kapitel 1 / Karte 01: Bauten ausserhalb der Bauzone, Quelle: PNA 2012 
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Die Zunahme von Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone zeigen die unterschied- 

lichsten Eingriffe in die Landschaft und tragen zur schleichenden Landschaftsverän- 

derung bei. 

Die Landschaften von nationaler Bedeutung sind in einer umfassenden Dokumenta- 

tion (BLN) festgehalten. Ausserhalb der Naturschutzgebiete ist die Landschaft aber 

vom Gesetz nur schwach geschützt. 

Der Druck auf einzelne Flächen steigt besonders in der Nähe der Siedlungsgebiete. 

Gezielte Massnahmen sind notwendig um die Entwicklung in den Griff zu bekommen. 

Langfristig wird auch der Klimawandel eine grosse Herausforderung in diesem Be- 

reich darstellen, um die Qualität und räumliche Ausprägung der für die Natur und die 

Landschaft wertvollen Flächen zu erhalten. Darüber hinaus kann ein fortlaufender Kli- 

mawandel unter Umständen zu neuen landwirtschaftlichen Nutzungen führen und ent- 

sprechende Folgen für die Landschaft bedeuten. Durch eine vorausschauende Pla- 

nung und adäquate Interessensabwägungen kann die Raumplanung ihren Beitrag 

leisten, um solche Konflikte zu lösen. 

Ausgangslage - zu lösende 

Aufgaben 

Å Die offene Landschaft, den Wald und die Gewässer als Lebensräume für einhei- 

mische Tiere und Pflanzen als Erholungsraum für Menschen und als Kulturgut 

erhalten und pflegen. 

Å Den Natur- und Landschaftsraum vom Siedlungsdruck dauernd entlasten. 

Å Bei standortgebundenen Infrastrukturanlagen und Bauten ausserhalb der 

Bauzone eine landschafts- und umweltverträgliche Einordnung und Gestaltung 

sicherstellen. 

Planungsgrundsätze 
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1-1 Landwirtschaft  

Die Landwirtschaft und die im ländlichen Raum vor- und nachgelagerten Betriebe stel- 

len nach wie vor einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor im Kanton dar. Neben der um- 

welt- und tiergerechten Produktion von Nahrungsmitteln haben unsere Bauern eine 

grosse Verantwortung für die nachhaltige Nutzung des Bodens, die Gestaltung einer 

vielfältigen Kulturlandschaft und den Schutz und die fachgerechte Pflege der Biotope 

und ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaftszone. Dazu gehören ins- 

besondere die artenreichen Trockenwiesen und -weiden (TWW-Objekte). 

Heute umfasst die landwirtschaftlich genutzte Fläche im Kanton rund 13'300 ha (zu- 

sªtzlich noch ca. 2ó580 ha im nahen Ausland). Gut 98% dieser Flªchen werden nach 

den Kriterien des ökologischen Leistungsnachweises bewirtschaftet und sind damit 

direktzahlungsberechtigt. Die vielfältige Kulturlandschaft wird im Wesentlichen durch 

den Ackerbau geprägt, bei welchem vor allem der Getreidebau dominiert. Weitere 

flächenmässig wichtige Ackerkulturen bilden Zuckerrüben, Raps und Mais. Dazwi- 

schen fügen sich die markanten Rebflächen, ergänzt durch Naturwiesen und Weiden, 

ein. Aufgrund der anhaltenden Bau- und Nutzungsansprüche verschwindet auch im 

Kanton Schaffhausen wertvolles Kulturland, welches endgültig für die Landwirtschaft 

verloren geht. Siedlungstrenngürtel und Siedlungsbegrenzungslinien (2-2-1) sollen 

das weitere Ausufern von Siedlungen verhindern. 

Der Kanton Schaffhausen strebt eine nachhaltige Landwirtschaft an, die neben einer 

konkurrenzfähigen Produktion auch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Ge- 

staltung einer lebendigen Kulturlandschaft mit hohem Erholungs- und Erlebniswert für 

die Bevölkerung leistet. Dazu sind die geeigneten Flächen zur landwirtschaftlichen 

Produktion zu sichern. Bei raumrelevanten Vorhaben mit Bezug zur Landwirtschaft 

soll der Einsatz von Instrumenten der Strukturverbesserung und des Landmanage- 

ments geprüft werden. 

Das Landwirtschaftsgebiet dient der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis, der 

Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums sowie als Lebensraum für Flora 

und Fauna und soll von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. 

 

Å Das Landwirtschaftsgebiet ist Teil der vielfältigen Kulturlandschaft, die durch eine 

differenzierte Landschaftsentwicklung erhalten, gefördert und aufgewertet wird. 

Å Der Kanton Schaffhausen schützt die natürlich gewachsenen Böden, die in ihrer 

Quantität, Qualität und Vielfalt zu erhalten sind. Besonderen Schutz erfahren die 

hochwertigen Landwirtschaftsböden, die die unvermehrbare Grundlage der Nah- 

rungsmittelproduktion bilden. 

Å Der Kanton schafft Rahmenbedingungen für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige 

Landwirtschaft, die gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Gestal- 

tung einer lebendigen Landschaft leistet. 

Å Offene Landschaften und zusammenhängende Landschaftsräume erhalten, in- 

dem insbesondere ein zurückhaltender Ausbau der Siedlungen, der Bauten aus- 

serhalb des Baugebietes und der Infrastrukturanlagen praktiziert wird. 

Planungsgrundsätze 



1 Landschaft 

Richtplan Schaffhausen Ɔ2 von 7 RR 05.03.2013 und 26.04.2014, KR 08.09.2014, BR 21.10.2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

1-1-1 Fruchtfolgeflächen  

Fruchtfolgeflächen (FFF) sind das qualitativ bestgeeignetste Landwirtschaftsland. Sie 

umfassen das ackerfähige Kulturland, primär das Ackerland und die Kunstwiesen in 

Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen. 

Sämtliche Fruchtfolgeflächen müssen eine Nutzung aufweisen, die es erlaubt, die Bo- 

denfruchtbarkeit im Sinne der VBBo zu erhalten. Festgelegte Qualitätskriterien bezie- 

hen sich auf physikalische und biologische Eigenschaften, die Bodenbeschaffenheit, 

die ackerbauliche Eignung, die Schadstoffbelastung sowie die Parzellenform und - 

grösse. Im Rahmen von Vernetzungsprojekten nach Öko-Qualitätsverordnung sind 

daher auch auf den Fruchtfolgeflächen ökologische Ausgleichsflächen zu fördern. 

Im Sachplan Fruchtfolgeflächen legte der Bund den Mindestumfang der Fruchtfolge- 

flächen sowie deren Verteilung auf die Kantone fest. Die Sicherung von mindestens 

8'900 ha Fruchtfolgefläche obliegt dem Kanton. Er ist für die Umsetzung der Vorgaben 

in der Richtplanung und in der kommunalen Nutzungsplanung verantwortlich. Der 

Kanton verfolgt die Veränderungen bei Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflä- 

chen und teilt diese mindestens alle vier Jahre dem Bundesamt für Raumentwicklung 

mit. 

Ausgangslage - zu lösende 

Aufgaben 

 
 
 
 

 

Abbildung 1: Schematische Dar- 

stellung der Definition der FFF 

Quelle:   ARE   2006:    Sachplan 

FFF Vollzugshilfe 

Å Die ausgeschiedenen und in der Richtplankarte ausgewiesenen Fruchtfolgeflä- 

chen mindestens im vom Bund festgelegten Umfang dauernd erhalten. 

Å Bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen schlagen die Gemeinden gleich- 

wertige Ersatzflächen vor oder sorgen für die entsprechende Bodenaufwertung. 

Planungsgrundsätze 
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Kapitel 1-1 / Karte 01: Fruchtfolgeflächen FFF, Quelle: PNA 2011 
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Die Fruchtfolgeflächen sind anfangs der 80er Jahre erhoben worden. In der Zwi- 

schenzeit liegen für Teilgebiete Bodenkarten vor, es fehlt jedoch eine flächende- 

ckende Bodenkartierung. Eine Neubestimmung der FFF drängt sich auf. Bis dahin 

gelten die bisherigen im Richtplan ausgewiesenen FFF als festgelegt. 

 
Kapitel 1-1 / Tabelle 01: Fruchtfolgeflächen nach Gemeinde, Quelle: PNA nachgeführt 2010 

 

Gemeinde Fläche in ha gerundet Gemeinde Fläche in ha gerundet 

Bargen (SH) 87 Ramsen 651 

Beggingen 412 Rüdlingen 210 

Beringen 226 Schaffhausen 408 

Buch (SH) 254 Schaffhausen (Hemmental) 178 

Buchberg 177 Schleitheim 853 

Büttenhardt 169 Siblingen 231 

Dörflingen 317 Stein am Rhein 82 

Gächlingen 391 Stetten (SH) 146 

Guntmadingen 134 Thayngen 372 

Hallau 414 Thayngen (Altdorf) 121 

Hemishofen 246 Thayngen (Barzheim) 105 

Löhningen 299 Thayngen (Bibern) 55 

Lohn (SH) 183 Thayngen (Hofen) 50 

Merishausen 231 Thayngen (Opfertshofen) 82 

Neuhausen am Rheinfall 100 Trasadingen 192 

Neunkirch 696 Wilchingen 637 

Oberhallau 231 Wilchingen (Osterfingen) 78 

 Total 9017 

Nachgeführt sind nur diejenigen Flächen der genehmigten Zonenpläne. 
 

1-1-1/1 Fruchtfolgeflächen 
 

Der Kanton legt die Fruchtfolgeflächen in seinem Gebiet in erster Linie anhand der 

Kriterien des Bundes und auf Basis der Bodenkarte fest. Die entsprechenden Arbeiten 

sind spätestens innerhalb eines Jahres nach Vorliegen der flächendeckenden Boden- 

karte zu beginnen und innerhalb von zwei Jahren abzuschliessen. Die Federführung 

liegt beim Planungsamt. 

Die den Kriterien des Bundes entsprechenden Fruchtfolgeflächen werden als F1 be- 

zeichnet. Fruchtfolgeflächen in Gewässerräumen sind gemäss Vorgaben des Bun- 

desamtes für Raumentwicklung separat auszuweisen und werden als F2 bezeichnet. 

Als Fruchtfolgeflächen F3 gelten die weiteren, im bisherigen Richtplan darüber hinaus 

ausgewiesenen Fruchtfolgeflächen. Die diversen Fruchtfolgeflächen sind auf einem 

Plan im Massstab 1:5ó000 darzustellen. Sie werden den Gemeinden in geeigneter 

Form mitgeteilt. 

Die Gemeinden sorgen dafür, dass die Fruchtfolgeflächen in der Landwirtschaftszone 

liegen. Allenfalls notwendige Korrekturmassnahmen (Umzonungen, Gewässerraum- 

festlegung) sind anlässlich der nächsten Zonenplanrevision, längstens aber innert 

fünf Jahren seit der Bekanntgabe vorzunehmen. 

 
 

 
RiplaNr: 1-1-1/1 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 
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Der Kanton sorgt dafür, dass der Bestand an Fruchtfolgeflächen erhalten bleibt. 

Fruchtfolgeflächen der Kategorie F1 dürfen nur dann der landwirtschaftlichen und gar- 

tenbaulichen Nutzung entzogen werden, wenn dafür ein hohes öffentliches Interesse 

besteht oder 

Å die Fläche für eine Massnahme zur Existenzsicherung eines Landwirtschaftsbe- 

triebes verwendet wird und das Gebäude bzw. die Anlage in der nahen Umge- 

bung bereits bestehender landwirtschaftlicher Gebäude errichtet wird. 

Zudem muss der Flächenverlust durch einen gleichwertigen Ersatz kompensiert wer- 

den. Ersatzflächen für Böden der Kategorie F1 können durch eine geeignete Verbes- 

serung des Bodenaufbaus von Böden der Kategorie F3 geschaffen werden. Voraus- 

setzung für Aufwertungen sind Bodenkarten (vgl. 1-1-1/3). 

Fruchtfolgeflächen der Kategorie F3 dürfen nur dann der land- und gartenbaulichen 

Nutzung entzogen werden, wenn 

Å dafür ein öffentliches Interesse besteht oder 

Å die Fläche für eine Massnahme zur Existenzsicherung eines Landwirtschaftsbe- 

triebes verwendet wird. 

Zudem muss der Flächenverlust durch einen gleichwertigen Ersatz kompensiert wer- 

den. Die Kompensation von Fruchtfolgeflächen darf nicht auf Kosten von Biotopen 

und anderen wertvollen extensiv genutzten Flächen erfolgen. Bei allen Bauvorhaben 

(Baugesuchen) innerhalb der Fruchtfolgefläche ist darzulegen, weshalb eine Reali- 

sierung auf einer Nichtfruchtfolgefläche nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 

Die betroffene Gemeinde zeigt zu diesem Zweck Möglichkeiten zum Ausgleich auf, 

indem sie entsprechende Flächen zur Kompensation oder Aufwertung vorschlägt. 

Aufgewertete Flächen müssen den Kriterien der Vollzugshilfe (ARE, 2006) genügen. 

Der Kanton prüft den Vorschlag der Gemeinde und schlägt ggf. auf Basis der Boden- 

karte (1-1-1/3) alternative Flächen vor. Sind in diesem Zusammenhang Aufwertungs- 

massnahmen notwendig, ist deren Umsetzung durch den Bauherren sicherzustellen. 

Kann der Bauherr eine Umsetzung gewährleisten, erfolgt eine entsprechende Anpas- 

sung der Ausweisung bzw. Bezeichnung der Flächen durch die Gemeinde bzw. den 

Kanton als Fruchtfolgefläche. 

Das Planungs- und Naturschutzamt prüft und beurteilt gemeinsam mit dem Landwirt- 

schaftsamt das öffentliche Interesse bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen 

der Kategorie F1 sowie zusammen mit dem Landwirtschaftsamt und dem Interkanto- 

nalen Labor die Wertigkeit der vorgesehenen Ersatzflächen. Es führt zudem eine 

Übersicht über den Stand und die Veränderungen der Fruchtfolgeflächen. Die Flä- 

chenbeanspruchungen werden nach den Bestimmungen des Bundes bezüglich der 

Aufwertung geprüft und aufgelistet. 

Genehmigungsvorbehalt     Bundes- 

rat: «Für Einzonungen auf 

Fruchtfolgeflächen kommt Art. 30 Abs.1 
b is RPV zur Anwendung. Die 

entsprechenden Voraussetzun- 

gen gelten, auch wenn die Fläche 

kompensiert wird, und unabhän- 

gig von der Qualität der Frucht- 

folgefläche.» 

1-1-1/2 Überkommunale Abstimmung der FFF 
 

Werden in einer Gemeinde Fruchtfolgeflächen durch die Siedlungsentwicklung bean- 

sprucht, strebt die Gemeinde einen flächengleichen Ausgleich mit einer anderen Ge- 

meinde an, wenn ein Ausgleich innerhalb der Gemeindegrenze nicht möglich ist. Die 

Ausgleichfläche hat den vom Bund festgesetzten Kriterien zu genügen. 

Dazu gehºren die Klimaeignung f¿r Landwirtschaft, die Hangneigung (Ò 18Á) und die 

Gründigkeit des Bodens (Ó 50 cm) als wichtigste Kriterien. Hinzu kommen Zusatzkri- 

terien wie Lagerungsdichte (Bodenverdichtung), Schadstoffbelastung und Grösse der 

RiplaNr: 1-1-1/2 
Koordination: Zwischenergebnis 
Federführung: Gemeinden 
Termin: 2014 
Planeintrag: Nein 
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Fläche (mind. 1 ha und geeignete Parzellenform). Bereits vorhandene FFF müssen 

diesen Kriterien nicht vollumfänglich genügen. 

Der Kanton gibt auf Basis der Bodenkarte Hinweise auf potenzielle Ausgleichs- und 

Aufwertungsflächen. 

 

1-1-1/3 Landwirtschaftsgebiet 
 

Die gesamte offene Landschaft ausserhalb der Bauzone wird, mit Ausnahme des 

Waldes, der Naturschutzobjekte und -zonen, der Gewässer und der Verkehrsflächen 

dem Landwirtschaftsgebiet zugewiesen und festgesetzt. Als Wald und Gewässer gel- 

ten die gemäss Gesetzgebung als solche bestimmten Räume. 

RiplaNr: 1-1-1/3 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Gemeinden 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

Das Landwirtschaftsgebiet steht grundsätzlich der Landwirtschaft und dem produzie- 

renden Gartenbau zur entsprechenden Nutzung zur Verfügung. In besonderen, im 

Richtplan aufgeführten Erholungsgebieten, Naturschutzgebieten sowie in Gebieten 

für Materialabbau und Deponien ist jedoch die landwirtschaftliche und gartenbauliche 

Nutzung vorübergehend oder dauernd eingeschränkt oder ausgeschlossen. In sol- 

chen Gebieten ist darauf zu achten, dass Beeinträchtigungen der angrenzenden Ge- 

biete möglichst vermieden oder gering gehalten werden. 

 

Brachliegende, nicht anderweitig genutzte Flächen innerhalb der Bauzone können 

vorübergehend ebenfalls der landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Nutzung zur 

Verfügung gestellt werden. Damit die Verfügbarkeit erhalten bleibt, dürfen keine Bau- 

ten und Anlagen darauf erstellt werden. 

 

Die Gemeinden scheiden im vom Kanton bezeichneten Landwirtschaftsgebiet Land- 

wirtschaftszonen und, wo vorhanden, Rebbauzonen aus. 

 

1-1-1/4 Bodenkarte 
 

Der Kanton erarbeitet als ersten Schritt eine Bodenkarte für Teilgebiete, die die ver- 

schiedenen Bodenqualitäten bzw. -eigenschaften in der bisher als Nicht-Fruchtfolge- 

fläche ausgeschiedenen landwirtschaftlichen Nutzfläche aufzeigt (Bodenart, Gründig- 

RiplaNr: 1-1-1/4 
Koordination: Zwischenergebnis 
Federführung: IKL 
Termin: 2015 
Planeintrag: Nein 

keit, Hangneigung usw.). Dies ist eine Voraussetzung für die Beurteilung der Aufwer-  

tungsmassnahmen. Die entsprechenden Arbeiten sind innerhalb von längstens fünf  

Jahren nach Inkrafttreten des Richtplans abzuschliessen. Ziel ist langfristig für das  

gesamte Landwirtschaftsgebiet eine Bodenkarte zu erstellen.  

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Interkantonalen Labors, des Land-  

wirtschaftsamtes und des Planungs- und Naturschutzamt erarbeitet ein Konzept zur  

Bearbeitung und Finanzierung. Die Bodenkarte dient u.a. als Grundlage für die Inte-  

ressenabwägung bei der Beanspruchung des Landwirtschaftsgebietes.  

1-1-1/5 Strukturverbesserungsmassnahmen 
 

Der Kanton fördert und unterstützt im Rahmen der bundes- und kantonalrechtlichen 

Möglichkeiten, Massnahmen zur Erhaltung und zum notwendigen, massvollen Aus- 

bau von Anlagen zur Strukturverbesserung (Güterstrassen, Drainageleitungen, Be- 

wässerungseinrichtungen usw.) sowie die periodischen Wiederinstandstellungen 

(PWI-Projekte), Landumlegungen, Gesamtmeliorationen und Projekte zur regionalen 

Entwicklung (PRE) im Landwirtschaftsgebiet. Dabei ist ein angemessener ökologi- 

scher Ausgleich vorzusehen. 

RiplaNr: 1-1-1/5 
Koordination: Zwischenergebnis 
Federführung: Landwirtschafts- 

amt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Nein 
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Å Bei Baumassnahmen ausserhalb der Bauzone eine landschaftsverträgliche Ein- 

ordnung und Gestaltung der Bauten sicherstellen. 

Å Für die Erstellung von Bauten und Anlagen, die über die innere Aufstockung hin- 

ausgehen (Art. 16a Abs. 3 RPG), können in den dafür geeigneten Gebieten Spe- 

ziallandwirtschaftszonen ausgeschieden werden. 

Planungsgrundsätze 

 
1-1-1/6 Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone 

 

Die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone richtet sich 

nach dem Bundesrecht (RPG und RPV). Vorbehalten bleiben die Einschränkungen 

überlagerter Zonen und die Einschränkungen oder Auflagen betreffend Landschafts- 

verträglichkeit. In empfindlichen Gebieten (offene Landschaften, zusammenhän- 

gende Landschaftsräume) sind neue Bauten und Anlagen zu vermeiden. 

Die zuständigen kantonalen Fachstellen entscheiden, bei welchen Projekten die 

KNHK zur Beurteilung der Massnahmen hinzugezogen werden muss. Insbesondere 

bei Projekten in BLN-Gebieten sowie in Schutzgebieten wird diese Möglichkeit ge- 

prüft. 

Zonen für Bauten und Anlagen, die über die innere Aufstockung hinausgehen (Art. 

16a Abs. 3 RPG) können insbesondere in folgenden Gebieten nicht ausgeschieden 

werden: 

Å in BLN-Gebieten ausserhalb der Bauzone; 

Å in schützenswerten Landschaften von kantonaler Bedeutung, ausgenommen in 

der Nähe eines bestehenden Betriebes; 

Å in kantonalen Schutzzonen sowie in kantonalen und nationalen Biotopen; 

Å in Grundwasserschutzzonen; 

Å in Reservegebieten für Materialabbau; 

Å in Freihaltegebieten; 

Å in Bauentwicklungsgebieten und Reservezonen. 

Die Gemeinden können für die Ausscheidung solcher Zonen weitere Kriterien festle- 

gen. 

Zurzeit (2013) existieren im Kanton Schaffhausen keine solchen Spezialzonen. 

RiplaNr: 1-1-1/6 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Nein 

1-1-2 Rebbauzone 
 

Im Jahr 2010 betrug die Rebbaufläche 481 ha. Dies entspricht einer leichten Zunahme 

gegenüber 2005 mit 472 ha bestockter Fläche. 

In der Richtplankarte werden nur die in kommunalen Nutzungsplänen ausgewiesenen 

Rebbauzonen als Ausgangslage aufgenommen. Die Flächen des kantonalen Rebka- 

tasters werden nicht dargestellt. Damit ergibt sich in der Richtplankarte eine Differenz 

zum Rebkataster. Hinzu kommt noch, dass nicht alle Gemeinden Rebbauzonen aus- 

gewiesen haben (z.B. Thayngen). 

Es sind zurzeit keine raumplanerischen Massnahmen nötig. 
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1-2 Naturschutz  

Der Kanton Schaffhausen ist reich an gut erhaltenen und biologisch wertvollen Bioto- 

pen und ökologischen Ausgleichsflächen. Von herausragender Bedeutung sind die 

Trockenwiesen und -weiden (TWW), die vor allem im BLN-Objekt Randen noch in 

hoher Dichte vorkommen. Weitere sehr wertvolle Lebensräume bilden der naturnahe 

Schaffhauser Wald, die Gewässer und Feuchtgebiete und die ökologischen Aus- 

gleichsflächen im Klettgau. Diese Biotope beherbergen eine grosse Zahl seltener und 

gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Darunter auch viele Arten, deren Schutz natio- 

nale Priorität hat. Der Kanton Schaffhausen hat deshalb eine grosse Verantwortung 

für die Erhaltung der naturnahen Lebensräume. 

Ausgangslage - zu lösende 

Aufgaben 

Å Grossflächige Lebensraumverbundsysteme, in denen auch anspruchsvolle Arten 

langfristig überleben können, erhalten und fördern. 

Å Naturnahe Lebensräume vernetzen. 

Planungsgrundsätze 

Die intensiv landwirtschaftlich genutzte Klettgauebene eignet sich hervorragend für 

Lebensraumaufwertungen. Auf den skelettreichen Böden entwickeln sich besonders 

artenreiche Buntbrachen und Krautsäume mit vielen seltenen Ackerblumen. Die Klett- 

gauebene ist auch ein wichtiges Brutgebiet für die stark gefährdeten Vogelarten der 

offenen Agrarlandschaft. 

 

Die Grundlagenkarte Naturschutz und Wald zeigt die bestehenden und geplanten Na- 

turschutzzonen und -objekte von kantonaler Bedeutung, die Naturschutzobjekte von 

nationaler Bedeutung, die TWW-Vorranggebiete von nationaler Bedeutung, das Was- ser- 

und Zugvogelreservat «Stein am Rhein» von internationaler Bedeutung und die 

Waldreservate (1-5-2). Es handelt sich dabei um Zonen und Objekte, die bereits im 

kantonalen Inventar enthalten sind, sowie um Zonen und Objekte, die aufgrund von 

neuen Grundlageninventaren oder Bundesvorgaben erweitert werden müssen oder 

neu in das kantonale Inventar aufzunehmen sind. 

Grundlagenkarte 

Naturschutz 

Ausgangslage - zu lösende 

Aufgaben 

1-2-1 Vorranggebiete für ökologische Ausgleichsmassnahmen 

 

1-2-1/1 Vorranggebiete für ökologische Ausgleichsmassnahmen 
 

Der Klettgau wird als Vorranggebiet für ökologische Ausgleichsmassnahmen bezeich- net. 

Hier wird mit Bewirtschaftungsverträgen zwischen dem Kanton und den Klett- gauer 

Bauern auf Ackerland ein Netz aus neuen naturnahen Flächen und Strukturen 

geschaffen. Der Flächenanteil an qualitativ hochwertigen ökologischen Ausgleichsflä- 

chen (Buntbrachen, Hecken mit Krautsäumen) soll mindestens 5% der landwirtschaft- 

lichen Nutzfläche betragen. In den drei Kerngebieten «Widen», «Langfeld/Goldäcker» und 

«Plomberg» soll der Anteil an biologisch wertvollen Ausgleichsflächen im Rah- men 

eines kantonalen Vernetzungsprojektes nach Öko-Qualitäts-verordnung noch 

zusätzlich erhöht werden. Alle Aufwertungen erfolgen nach dem Prinzip «Freiwilligkeit 

und finanzieller Anreiz». Die landwirtschaftlichen Nutzflächen (FFF) bleiben dabei er- 

halten. Es werden keine neuen Schutzgebiete geschaffen. 

RiplaNr: 1-2-1/1 
Koordination:  Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 
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1-2-2 Vorranggebiete für Biotopschutzmassnahmen  

1-2-2/1 Vorranggebiete für Biotopschutzmassnahmen 
 

Die BLN-Gebiete «Randen», «Untersee-Hochrhein» und «Wangen- und Osterfinger- 

tal» sowie das Fulachtal und die Toteisseen bei Thayngen werden als Vorranggebiete 

für Biotopschutzmassnahmen festgesetzt. In diesen Vorranggebieten werden durch 

das Ausscheiden von kantonalen Schutzzonen grossflächige Lebensraum-Verbund- 

systeme erhalten und gefördert. Im ökologisch besonders wertvollen Vorranggebiet 

«Randen» soll die Lebensraumvernetzung im Rahmen eines kantonalen Vernet- 

zungsprojektes nach Öko-Qualitätsverordnung zusätzlich erhöht werden. 

RiplaNr: 1-2-2/1 
Koordination:  Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

1-2-3 Zonen von kantonaler Bedeutung 

 

Die Naturschutzzonen von kantonaler Bedeutung werden nach Art. 7 NHG/SH be- 

stimmt und umfassen: 

Å Ensembles, natürliche Gesamterscheinungen, deren Schutzwürdigkeit sich weni- 

ger aus dem Wert ihrer Bestandteile an sich, als aus dem Zusammenwirken zu 

einem charakteristischen Ganzen ergibt; 

Å Lebensraum-Verbundsysteme sowie grossflächig vernetzte Biotopkomplexe, die 

neben den eigentlichen Biotopen Pufferzonen und neben den für die Vernetzung 

wichtigen ökologischen Korridoren auch intensiver genutzte Flächen aufweisen; 

Å in der Regel mehrere Parzellen. 

Die Umsetzung von   1-2-3, 1-2- 4, 
1-2-9 und 1-2-10 basiert auf Art. 7 
und 8 NHG/SH. Aus diesem Grund 
werden sie nacheinander 
aufgeführt. 

Die Nummerierung beruht auf 
Richtplansachbereichen der 

Datenbank und wird aus Grün- 
den der Vergleichbarkeit mit 
früheren Ständen nicht geän- 
dert. 

Die Zielsetzung der Schutzzonen richtet sich nach Art. 7 NHG/SH und wird in der Liste 

für die jeweiligen Objekte dementsprechend festgesetzt: 

 

Å der integrierende Schutz von Ensembles; 

Å die Erhaltung und Förderung von grossflächig vernetzten Biotopkomplexen als Re- 

fugien für anspruchsvolle Tier- und Pflanzenarten, insbesondere in den Vorrang- 

gebieten für Biotopschutzmassnahmen gemäss kantonalem Naturschutzkonzept. 

 

Innerhalb der Schutzzonen sollen die bestehenden Biotope erhalten und neue ökolo- 

gische Barrieren vermieden werden. Lebensraumaufwertungen erfolgen ausschliess- 

lich auf freiwilliger Basis. 
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Kapitel 1-2 / Karte 01: Naturschutz und Wald, Quelle: PNA 2020 
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1-2-3/A Umsetzung der Zonen von kantonaler Bedeutung  

Die Schutzzonen gemäss der Tabelle «Schutzzonen und -objekte nach Gemeinden» 

sind festgesetzt. Schutzziele und konkrete Massnahmen sind aus den folgenden Ta- 

bellen ersichtlich. Generell gilt für die Umsetzung des Schutzes: 

Å Erlass von Bestimmungen für die gesamte Schutzzone gemäss Art. 7a NHG/SH 

und Anmerkung im Grundbuch als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung; 

Å oder durch Verfügungen oder Bewirtschaftungsvereinbarungen für die einzelnen 

Biotope einerseits und das Ausscheiden von Schutzzonen gemäss Art. 17 RPG 

andererseits. Mit Bewirtschaftungsvereinbarungen kann vor allem die fachgerechte 

Pflege von Biotopen sichergestellt werden. Schutzzonen nach Art. 17 RPG schüt- 

zen Biotope vor Bauten, Anlagen und Geländeveränderungen sowie grossflächig 

vernetzte Biotopkomplexe vor der Zerstückelung durch neue ökologische Barrie- 

ren; 

Å Schutzzonen im Wald sind in den kommunalen Waldfunktionsplänen festzuhalten. 

RiplaNr: 1-2-3/A 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

1-2-4 Objekte von kantonaler Bedeutung 

 

Die Naturschutzobjekte von kantonaler Bedeutung werden nach Art. 8 NHG/SH be- 

stimmt und umfassen: 

Å kleinflächige Biotope und Naturdenkmäler, deren Schutzwürdigkeit sich aus ihrer 

Bedeutung als wertvolles Einzelobjekt ergibt: Geologische Aufschlüsse, Amphi- 

bienlaichgewässer, Fledermausquartiere und dergleichen; 

Å grossflächige Biotope, die auf der gesamten Fläche ökologisch wertvoll sind und 

in der Regel nur eine oder wenige Parzellen umfassen. 

Die Zielsetzungen für die Schutzobjekte richten sich nach Art. 8 NHG/SH: 

Å der Schutz vor negativen Einwirkungen; 

Å die Sicherstellung der fachgerechten Pflege. 

Schutzobjekte im Wald sind in den kommunalen Waldfunktionsplänen festzuhalten. 

Die tabellarische Übersicht über die Schutzzonen und Schutzobjekte zeigt die Zielset- 

zungen und die notwendigen Massnahmen für die einzelnen Schutzzonen. 

 

1-2-4/A Umsetzung der Objekte von kantonaler Bedeutung 
 

Die Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung gemäss der Tabelle «Schutzzonen und 

-objekte nach Gemeinden» sind festgesetzt. Generell gilt für die Umsetzung des 

Schutzes: 

Å durch Erlass von Schutzverfügungen gemäss Art. 8a NHG/SH und Anmerkung im 

Grundbuch als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung; 

Å oder durch Bewirtschaftungsvereinbarungen einerseits und das Ausscheiden von 

Schutzzonen gemäss Art. 17 RPG andererseits. Mit Bewirtschaftungsvereinbarun- 

gen kann vor allem die fachgerechte Pflege von Biotopen sichergestellt werden. 

Schutzzonen nach Art. 17 RPG schützen Biotope vor Bauten, Anlagen und Ge- 

ländeveränderungen. 

RiplaNr: 1-2-4/A 
Koordination:  Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 

Planeintrag: Ja 
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1-2-9 Objekte von nationaler Bedeutung  

Die Biotope von nationaler Bedeutung werden vom Bundesrat in Bundesinventare auf- 

genommen. Die Umsetzung erfolgt durch die Kantone, nach Vorgabe der Bundesver- 

ordnungen. Die Bundesinventare umfassen die folgenden Biotope im Kanton Schaff- 

hausen: 3 Flachmoore von nationaler Bedeutung, 3 Auengebiete von nationaler Be- 

deutung, 17 Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und 67 Trockenwiesen 

und -weiden von nationaler Bedeutung. Während der Schutz der Flachmoore, Auen- 

gebiete und Amphibienlaichgebiete weitgehend umgesetzt ist, besteht bei dem vor 

kurzem in Kraft gesetzten Inventar der Trockenwiesen und -weiden (TWW-Inventar) 

Handlungsbedarf. Der Bundesrat hat am 1. Februar 2010 das TWW-Inventar in Kraft 

gesetzt. Das Inventar enthält 67 Schaffhauser Objekte, die sich aus zahlreichen, zum 

Teil disjunkten Teilobjekten zusammensetzen. Die TWW-Objekte umfassen eine Ge- 

samtfläche von 220 Hektar. Davon befinden sich 188 Hektar (85.5%) innerhalb von 

bestehenden Schutzzonen und -objekten von kantonaler und kommunaler Bedeutung. 

Die TWW-Objekte ausserhalb der Schutzgebiete liegen zu einem grossen Teil im Pe- 

rimeter des kantonalen Vernetzungsprojektes Randen (Vernetzungsprojekt nach Öko- 

Qualitätsverordnung). 

Ausgangslage - zu lösende 
Aufgaben 

Die Flachmoore, Auengebiete und Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 

werden wie bisher als Schutzobjekte von nationaler Bedeutung bezeichnet. Neu wer- 

den 21 Objekte des TWW-Inventars (Einzelobjekte), die bisher als Biotope von kanto- 

naler Bedeutung (1-2-4) galten oder nur als kommunale Naturschutzobjekte ausge- 

schieden waren, den Naturschutzobjekten von nationaler Bedeutung zugeordnet. 

 

1-2-9/A Umsetzung der Objekte von nationaler Bedeutung 
 

Bei den Objekten von nationaler Bedeutung handelt es sich wie bei den Natur- 

schutzobjekten von kantonaler Bedeutung (1-2-4) um zusammenhängende Biotope 

(Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen), die auf der 

ganzen Fläche biologisch wertvoll sind. Ziel ist die ungeschmälerte Erhaltung und Auf- 

wertung dieser Biotope. 

Die Schutzobjekte von nationaler Bedeutung gemäss der Tabelle «Schutzzonen und 

-objekte nach Gemeinden» sind festgesetzt. Die Umsetzung erfolgt analog zu den Na- 

turschutzobjekten von kantonaler Bedeutung (1-2-4). 

RiplaNr: 1-2-9/A 
Koordination:  Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 
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Kapitel 1-2 / Tabelle 01: Schutzobjekte und -zonen Quelle, PNA 2012 

 

RP-Nr. / 

Gemeinde 

RP-Nr. neu Name Inhalts- 
kategorie 

Schutzziele 
Erhaltung von: 

Massnahmen Feder-füh- 
rung 
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Bargen                      

1-2-3/136 1-2-10/101 Schutzzone "Chybacker"                    

1-2-4/2  Schutzobjekt "Staabrünneli 
und Sumpfwiesen" 

                   

1-2-4/3  Schutzobjekt "Tannbüel"                    

1-2-4/4 1-2-9/102 Schutzobjekt "Galliwies/Bä- 
renwies" 

                   

1-2-4/241  Schutzobjekt "Chrummhalde"                    

 1-2-9/151 Schutzobjekt "Wolfbühl"                    

 1-2-9/152 Schutzobjekt "Pöschen"                    

 1-2-9/153 Schutzobjekt "Seigen"                    

Beggingen                      

1-2-3/9 1-2-10/103 Schutzzone "Hagen"                    

1-2-3/137 1-2-10/104 Schutzzone "Chälen"                    

1-2-4/7  Schutzobjekt "Hohle Gasse"                    

1-2-4/8  Schutzobjekt "Im wissen Ri- 
sen" 

                   

1-2-4/10  Schutzobjekt "Am Raa"                    

1-2-4/11  Schutzobjekt "Allerstieg"                    

1-2-4/12  Schutzobjekt "Nesselboden"                    

1-2-4/13  Schutzobjekt "Im toten Chrie- 
ger" 

                   

1-2-4/14  Schutzobjekt "Gemeinde- 
haus" 

                   

1-2-4/198  Schutzobjekt "Luckenhalde"                    

1-2-4/103  Schutzobjekt "Wywarm"                    

1-2-4/204  Schutzobjekt "Schnäggen- 
garten/Chnübrächi" 

                   

1-2-4/205  Schutzobjekt "Schlosshalde"                    

 1-2-9/154 Schutzobjekt "Heidenbomm"                    

 1-2-9/155 Schutzobjekt "Herenbergli"                    

Beringen                      

1-2-3/139 1-2-10/105 Schutzzone "Kohlgruben"                    

1-2-4/15  Schutzobjekt "Teufels-kü- 
che/Hüllsteinwiese" 

                   

1-2-4/18  Schutzobjekt "Füetzemer- 
Stiegli" 

                   

1-2-4/113  Schutzobjekt "Rossfähi"                    

1-2-4/138  Schutzobjekt "Primarschul- 
haus" 

                   

1-2-9/21  Schutzobjekt "Färberwiesli"                    

1-2-9/29  Schutzobjekt "Chäferhölzli"                    

 1-2-9/156 Schutzobjekt "Rietwiesen"                    

Buchberg                      

1-2-4/135  Schutzobjekt "Eggholz"                    
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1-2-9/10  Schutzobjekt "Auengebiet 
Eggrank-Thurspitz" 

                   

 1-2-9/164 Schutzobjekt "Oberriet"                    

Büttenhardt                      

1-2-4/140  Schutzobjekt "Künstl. Weiher 
Hinteres Freudental" 

                   

1-2-9/24  Schutzobjekt "Lehmlöcher Di- 
cki" 

                   

 1-2-9/157 Schutzobjekt "Hinter Freu- 
dental" 

                   

Dörflingen                      

1-2-4/141  Schutzobjekt "Wildsauenloch 
Egg" 

                   

1-2-9/27  Schutzobjekt "Bachtelli/Seeli"                    

Gächlingen                      

1-2-4/23  Schutzobjekt "Türlistein/ 
Chüetel" 

                   

1-2-4/24  Schutzobjekt "Buckforen"                    

1-2-4/118  Schutzobjekt "Räckholteren- 
buck 1" 

                   

1-2-4/119  Schutzobjekt "Räckholteren- 
buck 2" 

                   

1-2-4/120  Schutzobjekt "Räckholteren- 
buck 3" 

                   

1-2-4/121  Schutzobjekt "Deponie Hin- 
tere Pflumm" 

                   

1-2-4/220  Schutzobjekt "Lang Randen"                    

1-2-4/1  Schutzobjekt "Hammelwiese"                    

Hallau                      

1-2-4/26  Schutzobjekt "Seebentannen/ 
Teufelsherdplatte" 

                   

1-2-4/27  Schutzobjekt "Schärersgra- 
ben/Steinbruch" 

                   

1-2-4/28  Schutzobjekt "SW Schwärzi- 
buck/Buebehalde" 

                   

1-2-4/29  Schutzobjekt "Litichapf"                    

1-2-4/30  Schutzobjekt "Sitentobel"                    

1-2-4/122  Schutzobjekt "Seebenhau"                    

1-2-4/123  Schutzobjekt "Mörderrain/ 
Gärtli" 

                   

1-2-4/142  Schutzobjekt "Magerweide 
Fuchswinkel/Watelenbuck" 

                   

1-2-4/234  Schutzobjekt "Schorenhalde"                    

1-2-4/240  Schutzobjekt "Weiher"                    

1-2-9/34  Schutzobjekt "Weiher Loch- 
graben" 

                   

1-2-9/6  Schutzobjekt "Kiesgrube 
Bannen" 
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Hemishofen                      

1-2-3/32  Schutzzone "Rheinufer 
Hörnli-Hemishofen" 

                   

1-2-3/36  Schutzzone "Rheinufer He- 
mishofen-Stein am Rhein" 

                   

1-2-4/31  Schutzobjekt "Hemishofer- 
bach" 

                   

1-2-9/31  Schutzobjekt "Alte Biber- 
schleife" 

                   

1-2-9/41  Schutzobjekt "An der Biber/ 
Hörnli" 

                   

Lohn                      

1-2-3/130  Schutzzone "Kurzloch und 
Langloch" 

                   

1-2-4/47  Schutzobjekt "Flächwiesli/ 
Schenenbühl" 

                   

1-2-4/209  Schutzobjekt "Dickihalde"                    

1-2-4/210  Schutzobjekt "Legelle"                    

1-2-9/23  Schutzobjekt "Lehmlöcher 
Rüti" 

                   

1-2-9/37  Schutzobjekt "Lehmlöcher Di- 
cki" 

                   

 1-2-9/162 Schutzobjekt "Heerenbuck"                    

 1-2-3/193 Schutzzone "Grube Langloch"                    

Löhningen                      

1-2-3/157 1-2-10/124 Schutzzone "Talhof"                    

Merishausen                      

1-2-3/49 1-2-10/125 Schutzzone "Gräte"                    

1-2-3/51 1-2-10/126 Schutzzone "Hagen"                    

1-2-3/53 1-2-10/127 Schutzzone "Ladel/Underm 
Osterberg" 

                   

1-2-3/57 1-2-10/128 Schutzzone "Underes Aet- 
zisloo" 

                   

1-2-3/58 1-2-10/129 Schutzzone "Sool/ Randen- 
horn-West" 

                   

1-2-3/59 1-2-10/130 Schutzzone "Schlothalde"                    

1-2-3/158 1-2-10/131 Schutzzone "Stofflen"                    

1-2-3/159 1-2-10/132 Schutzzone "Underem Sooh- 
ölzli/Blasen" 

                   

1-2-3/160 1-2-10/133 Schutzzone "Freudental"                    

1-2-4/50  Schutzobjekt "Jakobsfelsen"                    

1-2-4/52 1-2-9/134 Schutzobjekt "Osterberg"                    

1-2-4/54 1-2-9/135 Schutzobjekt "Schlothalde/ 
Tüele" 

                   

1-2-4/55  Schutzobjekt "Staanenweg"                    

1-2-4/56 1-2-9/136 Schutzobjekt "Hasenbuck"                    

1-2-4/60 1-2-9/137 Schutzobjekt "Gäätöbeli/ Hin- 
derholzen/Chörblihalde- 
Brennhag" 
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1-2-4/61  Schutzobjekt "Eichhalde"                    

1-2-4/62 1-2-9/138 Schutzobjekt "Gfell"                    

1-2-4/161 1-2-9/139 Schutzobjekt "Buechberg"                    

1-2-4/211 1-2-9/140 Schutzobjekt "Stofflenhalde"                    

 1-2-9/163 Schutzobjekt "Braaten"                    

Neuhausen am 
Rheinfall 

                     

1-2-3/65  Schutzzone "Rheinfall"                    

1-2-4/132  Schutzobjekt "Hohflue"                    

1-2-4/162  Schutzobjekt "Höhle bei der 
Fischzuchtanstalt" 

                   

1-2-4/163  Schutzobjekt "Galgenbuck"                    

 1-2-4/164 Schutzobjekt "Chrooneriet"                    

Neunkirch                      

1-2-4/20  Schutzobjekt "Hasenberg"                    

1-2-4/21  Schutzobjekt "Winterihau"                    

1-2-4/22  Schutzobjekt "Spitzhau"                    

1-2-4/236  Schutzobjekt "Oberi Zieg- 
lerhalde/Vorder Häming" 

                   

1-2-9/25  Schutzobjekt "Feuchtgebiet 
Widen" 

                   

Oberhallau                      

1-2-4/66  Schutzobjekt "Oberhallauer- 
berg/Rummelen" 

                   

 1-2-4/244 Schutzobjekt "Bankenwis - 
Blaubuck" 

                   

 1-2-4/4 Schutzobjekt "Muggenbrun- 
nen" 

                   

Ramsen                      

1-2-3/133  Schutzzone "Wiesholz/Ebni"                    

1-2-4/73  Schutzobjekt "Halde/ Hegau- 
basalt" 

                   

1-2-4/167  Schutzobjekt "Waldweiher 
Grund" 

                   

1-2-4/168  Schutzobjekt "Ryhalde"                    

1-2-4/201  Schutzobjekt "Staffel"                    

1-2-9/3  Schutzobjekt "Flachmoor 
Ramser Moos" 

                   

1-2-9/32  Schutzobjekt "Ried Hofena- 
cker" 

                   

1-2-9/42  Schutzzone "Unkorrigierte Bi- 
ber" 

                   

 1-2-4/245 Schutzobjekt "Feuchtwiese 
Grüt" 

                   

Gemeinde 
Rüdlingen 

                     

1-2-4/134  Schutzobjekt "Eggholz"                    

1-2-4/169 1-2-9/143 Schutzobjekt "Ramsen"                    
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1-2-9/36  Schutzobjekt "Eggrank-Thur- 
spitz" 

                   

Stadt Schaff- 
hausen 

                     

1-2-4/77  Schutzobjekt "Felsentäli/ Vor- 
derer Wirbelberg" 

                   

1-2-4/81  Schutzobjekt "Vorderes Freu- 
dental/Rosenhalde" 

                   

1-2-4/82  Schutzobjekt "Dachsenbüel- 
höhle" 

                   

1-2-4/85  Schutzobjekt "Siebenstöckige 
Höhle" 

                   

1-2-4/86  Schutzobjekt "Höhle am 
Buechberg" 

                   

1-2-4/88  Schutzobjekt "Geissberghöh- 
len/Tüfelsstube" 

                   

1-2-4/89  Schutzobjekt "Rheinufer 
Frauenstein" 

                   

1-2-4/116  Schutzobjekt "Enge-Schotter"                    

1-2-4/170  Schutzobjekt "Weiher im 
Holzacker" 

                   

1-2-4/171  Schutzobjekt "Schweizers- 
bildfelsen" 

                   

1-2-4/172  Schutzobjekt "Feuerthaler- 
brücke" 

                   

1-2-4/173  Schutzobjekt "Kapelle Wald- 
friedhof" 

                   

1-2-9/1  Schutzobjekt "Flachmoor 
Weierwisen/Moos" 

                   

1-2-9/22  Schutzobjekt "Eschheimer 
Weiher" 

                   

1-2-9/30  Schutzobjekt "Moos-Buck 
Herblingen" 

                   

1-2-9/40  Schutzobjekt "Kiesgrube Sol- 
enberg" 

                   

 1-2-9/165 Schutzobjekt "Hohberg"                    

1-2-9/4  Schutzobjekt "Rohrenbüeli- 
Stritholz" 

                   

  1-2-9/172 Schutzobjekt "Spitzwiesen"                    

Stadt Schaff- 
hausen 
(Hemmental) 

                     

1-2-3/37 1-2-10/106 Schutzzone "Kirchhalde/ 
Süstallchäpfli" 

                   

1-2-3/39 1-2-10/107 Schutzzone "Oberberg Süd- 
west" 

                   

1-2-3/40 1-2-10/108 Schutzzone "Oberberg Ost"                    

1-2-3/41 1-2-10/109 Schutzzone "Zelgli"                    

1-2-3/144 1-2-10/110 Schutzzone "Gutbuck"                    

1-2-3/145 1-2-10/111 Schutzzone "Brentenhau"                    

1-2-3/146 1-2-10/112 Schutzzone "Grund"                    
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1-2-3/147 1-2-10/113 Schutzzone "Fuchsacker"                    

1-2-3/148 1-2-10/114 Schutzzone "Tierhag"                    

1-2-3/149 1-2-10/115 Schutzzone "Güggelrüti"                    

1-2-3/150 1-2-10/116 Schutzzone "Eichhalde"                    

1-2-3/151 1-2-10/117 Schutzzone "Setzihalde"                    

1-2-3/152 1-2-10/118 Schutzzone "Stiersetzi"                    

1-2-4/38 1-2-9/119 Schutzobjekt "Mösli 
Südhang" 

                   

1-2-4/42  Schutzobjekt "Hägliloo"                    

1-2-4/43  Schutzobjekt "Langtal"                    

1-2-4/44  Schutzobjekt "Kirche, Fleder- 
maus" 

                   

1-2-4/153 1-2-9/120 Schutzobjekt "Rüthi"                    

1-2-4/154 1-2-9/121 Schutzobjekt "Tobel"                    

 1-2-9/158 Schutzobjekt "Winkelacker"                    

 1-2-9/159 Schutzobjekt "Hinterranden"                    

 1-2-9/160 Schutzobjekt "Hohrainchäpfli"                    

 1-2-9/161 Schutzzone "Götzenhalde"                    

Schleitheim                      

1-2-4/91  Schutzobjekt "Seebi Stein- 
bruch" 

                   

1-2-4/92  Schutzobjekt "Lachenbruch"                    

1-2-4/93  Schutzobjekt "Lang Randen"                    

1-2-4/94  Schutzobjekt "Baggenbrun- 
nen/Steinbruch" 

                   

1-2-4/124  Schutzobjekt "Flüelihalde"                    

1-2-4/174  Schutzobjekt "Herrenwis"                    

1-2-4/175  Schutzobjekt "Müliweg"                    

1-2-4/176 1-2-9/144 Schutzobjekt "Foren"                    

1-2-4/177 1-2-9/145 Schutzobjekt "Grafentalbuck"                    

1-2-4/178 1-2-9/146 Schutzobjekt "Staufenberg"                    

1-2-4/179 1-2-9/147 Schutzobjekt "Birbistel"                    

1-2-4/180  Schutzobjekt "Gipsmuseum 
Oberwiesen" 

                   

1-2-4/235  Schutzobjekt "Seldenhalde"                    

1-2-9/11  Schutzobjekt "Auenreservat 
Seldenhalde" * 

                   

 1-2-9/166 Schutzobjekt "Ägistel"                    

 1-2-9/167 Schutzobjekt "Talmüli"                    

 1-2-9/168 Schutzobjekt "Uechben"                    

 1-2-9/169 Schutzobjekt "Hasedel"                    

Siblingen                      

1-2-3/182 1-2-10/148 Schutzzone "Burghalde- 
Staabil" 

                   

1-2-3/184 1-2-10/149 Schutzzone "Hinterranden- 
Tobeläcker" 

                   

1-2-4/117  Schutzobjekt "Lang Randen"                    

 

*Anpassung 2020: Integration von 1-2-4/126 Schutzobjekt "Wyden" in 1-2-9/11 Schutzobjekt "Auenreservat Seldenhalde"  
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1-2-4/181  Schutzobjekt "Breitwiesen- 
Pflumm" 

                   

1-2-4/196  Schutzobjekt "Isenhalde"                    

1-2-4/199  Schutzobjekt "Chorn- 
bergchopf" 

                   

1-2-4/200  Schutzobjekt "Langtalhalde"                    

1-2-4/206  Schutzobjekt "Birchbüel"                    

1-2-4/226  Schutzobjekt "Schlossranden 
und Steimürlichopf" 

                   

 1-2-9/170 Schutzobjekt "Vitzboden"                    

 1-2-9/171 Schutzobjekt "Tenterenberg"                    

Stadt Stein am 
Rhein 

                     

1-2-3/96  Schutzzone "Streueland 
z'Hose" 

                   

1-2-3/186 1-2-10/150 Schutzzone "Im Oedlinger"                    

1-2-3/187  Schutzzone "Hoppihoh"                    

1-2-3/188  Schutzzone "Mühleweiher"                    

1-2-4/97  Schutzobjekt "Mittleres und 

unteres Werdli" 

                   

1-2-4/98  Schutzobjekt "Galgenwinkel/ 
Rheinufer" 

                   

1-2-4/185  Schutzobjekt "Wolfermoos"                    

1-2-4/202  Schutzobjekt "Hemishofer- 
bach/Gfellbach" 

                   

1-2-9/33  Schutzobjekt "Egelsee/ De- 
gerfeld" 

                   

Stetten                      

1-2-4/125  Schutzobjekt "Gampenhäuli/ 
Brämlen" 

                   

1-2-9/28  Schutzobjekt "Rohrenbüeli- 
Stritholz" 

                   

1-2-9/38  Schutzobjekt "Moos-Buck 
Herblingen" 

                   

Thayngen                      

1-2-3/131  Schutzzone "Kurzloch und 
Langloch" 

                   

1-2-3/190  Schutzzone "Schliffenhalde"                    

1-2-3/191  Schutzzone "Stoffler"                    

1-2-4/100  Schutzobjekt "Kesslerloch"                    

1-2-4/104  Schutzobjekt "Egelsee"                    

1-2-4/189  Schutzobjekt "Chapf"                    

1-2-9/2  Schutzobjekt "Alteweiher"                    

1-2-9/20  Schutzobjekt "Morgets- 
hofsee" 

                   

1-2-9/39  Schutzobjekt "Flachmoor 
Weierwisen/Moos" 
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Thayngen 
(Altdorf) 

                     

1-2-3/1 1-2-10/100 Schutzzone "Westlich Loch- 
acker" 

                   

Thayngen 
(Barzheim) 

                     

1-2-4/5  Schutzobjekt "Bruedersee"                    

Thayngen 
(Bibern) 

                     

1-2-3/235  Schutzzone "Roo"                    

1-2-9/26  Schutzobjekt "Lättgrueb"                    

Thayngen 
(Hofen) 

                     

1-2-4/45  Schutzobjekt "Isenhalde Ba- 
salt" 

                   

1-2-4/155 1-2-9/122 Schutzobjekt "Isenhalde"                    

1-2-4/156 1-2-9/123 Schutzobjekt "Chleebuck"                    

Wilchingen                      

1-2-3/111  Schutzzone "Flüe"                    

1-2-3/192  Schutzzone "Seegraben"                    

1-2-4/112  Schutzobjekt "Radegg"                    

1-2-4/193  Schutzobjekt "Staa-Rolli- 
Höhle" 

                   

1-2-4/194  Schutzobjekt "Bohnerzgruben 
Radegg" 

                   

1-2-4/195  Schutzobjekt "Restaurant Ge- 
meindehaus" 

                   

1-2-4/208  Schutzobjekt "Sädel"                    

1-2-4/237  Schutzobjekt "Rundum Neu- 
weg-/Holzschiterhalde" 

                   

1-2-4/238  Schutzobjekt "Stockerhau"                    

1-2-4/239  Schutzobjekt "Chäppelihalde"                    

1-2-9/35  Schutzobjekt "Kiesgrube 
Bannen" 

                   

Wilchingen 
(Osterfingen) 

                     

1-2-3/69 1-2-10/141 Schutzzone "Badstieghau"                    

1-2-3/70  Schutzzone "Flüe"                    

1-2-3/164  Schutzzone "Seegraben"                    

1-2-3/166 1-2-10/142 Schutzzone "Haartelrüti"                    

1-2-4/72  Schutzzone "Steibruchhau/ 
Badstieghau/Steimüri/ 
Lachehau/Radeggerhalde" 

                   

1-2-4/207  Schutzobjekt "Im Stein- 
bruch/Im obere Hilbihau" 
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1-2-10 TWW-Vorranggebiete von nationaler Bedeutung  

Gemäss Art. 5 der Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von 

nationaler Bedeutung vom 13. Januar 2010 (TWW-Verordnung) können die TWW- 

Objekte in sogenannten TWW-Vorranggebieten zusammengefasst werden. Innerhalb 

der TWW-Vorranggebiete besteht eine grössere Flexibilität bei der Erhaltung der 

TWW-Objekte. Bei Beeinträchtigungen ist ein Flächenausgleich innerhalb des Vor- 

ranggebietes möglich. Die bestehenden Schutzzonen von kantonaler Bedeutung (1-2- 

3) die mehrere TWW-Objekte enthalten, werden im Richtplan neu als TWW- 

Vorranggebiete von nationaler Bedeutung bezeichnet. Bei einigen dieser Zonen wurde der 

Perimeter erweitert, um auch angrenzende TWW-Objekte zu erfassen. 

 

1-2-10/A Umsetzung der TWW-Vorranggebiete von nationaler Bedeutung 
 

Bei den TWW-Vorranggebieten von nationaler Bedeutung handelt es sich wie bei den 

Naturschutzzonen von kantonaler Bedeutung (1-2-3) um Ensembles, in denen nahe 

beieinanderliegende Biotope zu einem Lebensraumverbund zusammengefasst wer- 

den. Die TWW-Vorranggebiete enthalten neben den artenreichen Trockenwiesen und 

-weiden auch intensiver genutzte Flächen (z.B. Fruchtfolgeflächen) und bestockte Flä- 

chen. Ziel ist die Erhaltung und Aufwertung der bestehenden Trockenwiesen bzw. des 

Flächenanteils an artenreichen Trockenwiesen innerhalb des Vorranggebietes und die 

Vermeidung von neuen ökologischen Barrieren zwischen den Trockenwiesen. 

Die TWW-Vorranggebiete von nationaler Bedeutung gemäss der Tabelle «Schutzzo- 

nen und -objekte nach Gemeinden» sind festgesetzt. Die Umsetzung des Schutzes 

erfolgt analog zu den Naturschutzzonen von kantonaler Bedeutung (1-2-3). 

RiplaNr: 1-2-10/A 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

1-2-5 Wasser- und Zugvogelreservat 

 

1-2-5/1 Wasser- und Zugvogelreservat «Stein am Rhein» 
 

Das Wasser- und Zugvogelreservat «Stein am Rhein» ist ein Überwinterungs- und 

Rastgebiet für Wasservögel von internationaler Bedeutung. In dem Schutzgebiet sind 

die Massnahmen zum Schutz der Wasservögel und die Massnahmen zum Schutz des 

Äschenbestandes (Kormoranabwehr) zu koordinieren. Das Reservat liegt im BLN- 

Gebiet «Untersee-Hochrhein» und ist im Richtplan als Vorranggebiet für Biotopschutz- 

massnahmen ausgewiesen. Eine permanente Aufsicht wird durchgeführt. 

RiplaNr: 1-2-5/1 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

1-2-6 Wildtierkorridore 

 

Mobilität ist für Wildtiere lebenswichtig. Sie ermöglicht den genetischen Austausch 

zwischen den verschiedenen Populationen und die saisonalen Wanderungen einzel- 

ner Populationen in ihren Lebensraum oder zwischen disjunkten Teillebensräumen. 

Die Lebensräume für wild lebende Tiere werden enger und häufiger fragmentiert. Ins- 

besondere stark befahrene Strassen, Bahntrassen und kanalisierte Fliessgewässer 

stellen für viele Wildtiere nahezu unüberwindbare Barrieren dar. Dadurch werden Le- 

bensräume lokaler Populationen zerschnitten und traditionelle Fernwechsel unterbun- 

den. Um überleben zu können, sind viele Tierarten auf eine Verbindung und einen 

Austausch mit anderen Populationen angewiesen. Unfälle mit Wildtieren auf Strassen 

Ausgangslage - zu lösende 
Aufgaben 
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führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit. Verkehrstote 

und Verletzte verursachen menschliches Leid. Wildunfälle sind oft mit Qualen für die 

Tiere verbunden und stellen daher ein Tierschutzproblem dar. Bei den meisten Am- 

phibienarten sind die Landlebensräume und die Laichgebiete räumlich getrennt. Dies 

führt zu den bekannten Amphibienwanderungen, welche hauptsächlich im Frühling 

und im Sommer stattfinden. Werden die traditionellen Wanderwege der Amphibien 

von stark befahrenen Strassen gekreuzt, treten bei den Amphibien massive Verluste 

auf, die zum Erlöschen des gesamten Bestandes führen können. Vergleichbares gilt 

auch für die Flugrouten von Fledermäusen. 

Wildtierkorridore tragen dazu bei, diese Gefahren einzugrenzen. Populationen bleiben 

untereinander verbunden; die Biodiversität ist weniger gefährdet und die Sicherheit 

auf den Strassen erhöht sich. 

Im Richtplan werden alle Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung (Wander- 

routen des Wildes) und die Wanderrouten der Amphibien und Reptilien, für die Hand- 

lungsbedarf besteht, aufgeführt. 

 

Ein besonderer Wildtierkorridor sind die Flugstrassen von Fledermäusen. Fleder- 

mäuse legen zwischen ihrem Tagesquartier und dem Jagdgebiet Distanzen von bis 

zu 30 km zurück. Ihre Echoortung hat jedoch meist nur eine Reichweite von wenigen 

Metern. Sie sind daher von linienförmigen Landschaftselementen abhängig und mei- 

den beleuchtete Bereiche. Ein Unterbruch resp. ein Mangel an Alternativen kann zum 

Aussterben einer Fledermausart führen. Für sie gelten die Bestimmungen sinnge- 

mäss. 

Fledermäuse 
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Kapitel 1-2 / Karte 02: Wildtierkorridore, Quelle: PNA 2011 
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Å Im Bereich von Konfliktstellen bei Bauvorhaben definitive Lösung für möglichst 

viele Tierarten anstreben. 

Planungsgrundsätze 

 
1-2-6/A 

 
Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung und Wanderrouten von Amphibien 
und Reptilien 

 

Der Kanton und die Gemeinden berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die 

in der Richtplan- und der Grundlagenkarte ausgewiesenen Wildtierkorridore von über- 

regionaler Bedeutung; ebenso die Wanderrouten der Amphibien und Reptilien. Bei 

RiplaNr: 1-2-6/A 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Tiefbauamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Nein 

der Bewilligung von standortgebundenen Bauten und Anlagen sind die Erfordernisse  

des Wildtierkorridors zu berücksichtigen. Intakte Korridore sind zu erhalten. Sie sind,  

sofern sie nicht im Wald liegen, der Landwirtschaftszone, einer Freihalte- oder Natur-  

schutzzone zuzuordnen. Im Richtplan werden zum Schutz der Wildtierkorridore Sied-  

lungstrenngürtel ausgeschieden. Ökologische Ausgleichsmassnahmen und Ersatz-  

massnahmen, die im Rahmen von Bauprojekten realisiert werden müssen, können  

die Aufwertung von Wildtierkorridoren und die Entschärfung von Konfliktstellen zum  

Ziel haben. Mögliche Massnahmen sind die ökologische Aufwertung von Kulturland  

mit Leitstrukturen (Hecken) sowie wildtierspezifische Bauwerke. Zudem ist zu prüfen,  

ob und wie Naturschutzgebiete mit den Wildtierkorridoren verbunden und wie Land-  

schaftsräume vernetzt werden könnten.  

Leitstrukturen sind nur dort zu planen, wo die bestehenden Konfliktstellen entschärft 

wurden. Die Korridore sind für spätere Massnahmen offen zu halten. Bau- und Unter- 

haltsarbeiten an den gefährdeten Strassenübergängen haben die Konfliktstellen mit 

geeigneten Massnahmen zu entschärfen. 

 

In den Richtplan werden nur diejenigen Amphibienwanderungen aufgenommen, bei 

welchen massive Verluste beim Überqueren von Strassen festgestellt wurden. Kurz- 

fristige Sofortmassnahmen zur Entschärfung der Situation sind das Aufstellen von 

mobilen Amphibienzäunen (TBA zuständig für Anschaffung, Aufstellen und Abräumen 

der Anlage; PNA zuständig für Wartung der Anlage) oder der Erlass von temporären 

Nachtfahrverboten (zuständig Polizei). In der Richtplankarte berücksichtigt wurden 

auch Amphibienwanderungen, bei denen Sofortmassnahmen bereits realisiert wur- 

den, aber noch mittelfristige Massnahmen anstehen. 

 

Bei grösseren Strassenbauprojekten im Bereich von Konfliktstellen mit den bezeich- 

neten Wildtierkorridoren und Wanderrouten ist stets zu prüfen, ob eine definitive Lö- 

sung möglich ist, zum Beispiel Wildtierbrücken für Säugetiere und Reptilien oder 

Strassendurchlässe und Ersatzlaichgewässer für Amphibien. Dazu ist ein Fachgut- 

achten zu erstellen. Zuständig ist bei Nationalstrassen das ASTRA, bei Kantonsstras- 

sen das TBA unter Beizug des PNA. Beim Erstellen von Wildtierbrücken sind Syner- 

gien zu nutzen. Solche Bauwerke sollen von möglichst vielen Tierarten benutzt wer- 

den können. 

 

Auflagen, die durch Wildtierkorridore entstehen, dürfen die mit dem Richtplan 2001 

genehmigten Neu-, bzw. Um- und Ergänzungsbauten von 110 kV-Freileitungen nicht 

verhindern. 

 

Für alle Gebiete mit Wildtierpassagen von überregionaler oder regionaler Bedeutung 

ist die Durchgängigkeit für die entsprechenden Tiergruppen sicherzustellen. Bei der 

Bewilligung von standortgebundenen Bauten ist diesem Aspekt Rechnung zu tragen. 

Im Rahmen der Interessenabwägung sind die Erfordernisse der Wildtierkorridore zu 

berücksichtigen. Das Vorhandensein eines Wildtierkorridors entspricht nicht einem 
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Bauverbot. Hindernisse können auch mit entsprechenden Massnahmen gemildert 

werden. 

 

1-2-6/1 Wildtierkorridor Schaffhausen - Bargen 
 

Ein durch die A4 unterbrochener Korridor von überregionaler Bedeutung nördlich von 

Schaffhausen. Er verbindet den Randen/Buechberg und Längenberg und das deut- 

sche Nachbargebiet. Wildtierspezifische Bauwerke an der Autobahn und an der Kan- 

RiplaNr: 1-2-6/1 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Tiefbauamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

tonsstrasse sind zu prüfen.  

Im Zuge der Abklassierung der A4 von einer Nationalstrasse zu einer kantonalen  

Schnellstrasse (NEB: Abtausch J15 - A4) ist zu prüfen, ob eine teilweise Entfernung  

der Wildtierzäune möglich ist.  

1-2-6/2 Wildtierkorridor Schaffhausen - Thayngen 
 

Unterbrochener Korridor von überregionaler Bedeutung nordöstlich von Schaffhau- 

sen. Er verbindet das Gebiet Büttenhardt/Stetten mit dem Gebiet südlich von Thayn- 

gen und Deutschland. Wildtierspezifische Massnahmen zur Sanierung der Fallwild- 

RiplaNr: 1-2-6/2 
Koordination: Zwischenergebnis 
Federführung: Tiefbauamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

strecke an der Schnellstrasse Schaffhausen - Thayngen sind zu prüfen. Sanierung  

der Fallwildstrecke (Strasse) im Waldgebiet Freudental. Querungsmöglichkeiten der  

Strasse von Herblingen nach Thayngen-Wippel sind zu prüfen wie auch eine ökologi-  

sche Aufwertung (Leitstrukturen wie Hecken) in den Kulturlandgebieten um Stetten,  

Büttenhardt und Lohn. Im Weiteren ist ein Siedlungstrenngürtel zwischen Stetten und  

Herblingen zu prüfen (vgl. Trenngürtel). Hier befindet sich auch ein Wandergebiet der  

Ringelnatter. Bei der Planung einer Wildtierbrücke sind daher auch Strukturen für die  

Ringelnatter zu berücksichtigen. Da es sich ab 2014 (NEB: Abtausch J15 - A4) um  

eine Nationalstrasse handelt, ist in Zusammenarbeit mit dem Bund das weitere Vor-  

gehen festzulegen.  

1-2-6/3 Wildtierkorridor Neunkirch Häming 
 

Beeinträchtigter Korridor von überregionaler Bedeutung östlich von Neunkirch. Er ver- 

bindet die Waldgebiete Häming/Wannenberg mit Waldgebiet Chornberg. Die Sanie- 

rung der Fallwildstrecke bei Waldhof auf der Strasse Neunkirch - Schaffhausen ist zu 

RiplaNr: 1-2-6/3 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Tiefbauamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

prüfen. Die Passage der Strasse Löhningen - Neunkirch ist sicherzustellen. Verbes-  

serungsmöglichkeiten zur Querung der Strasse Löhningen - Siblingen im Gebiet Isen-  

halde (Fallwildstrecke 1. Priorität) sind zu prüfen, ebenso die Pflanzung von Leitstruk-  

turen im Kulturlandbereich.  

1-2-6/4 Wildtierkorridor Schleitheim Randen 
 

Beeinträchtigter Korridor von überregionaler Bedeutung südlich von Schleitheim. Er 

verbindet den Randen mit dem Oberhallauerberg. Die Sanierung der Fallwildstrecke 

auf der Strecke Siblingen nach Schleitheim im Gebiet Näppental ist zu prüfen. Ebenso 

RiplaNr: 1-2-6/4 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Tiefbauamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

die Pflanzung von Leitstrukturen im Kulturlandbereich.  
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1-2-6 /5 Wildtierkorridor Hemishofen Staffel 
 

Beeinträchtigter Korridor von überregionaler Bedeutung südlich von Ramsen. Er ver- 

bindet die Waldgebiete Staffel und Wolkenstein/Gfell. Massnahmen zur Sicherung der 

Querung der Strasse Hemishofen - Ramsen sind zu prüfen. Ebenso die Pflanzung 

von Leitstrukturen im Kulturlandbereich. 

RiplaNr: 1-2-6/5 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Tiefbauamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

1-2-7 Amphibienwanderung 

 
1-2-7/A Amphibienwanderung 

 

In der Grundlagenkarte werden alle Amphibienwanderungen im Bereich von inventa- 

risierten Amphibienlaichgebieten angegeben, bei denen Verluste beim Überqueren 

von Strassen auftreten. Dabei wird angegeben, welche Massnahmen bereits getroffen 

wurden. Die Grundlage bildet die Studie «Problemstellen von Amphibienwanderrou- 

ten und Verkehrsachsen». Massnahmen, welche in Bezug zu Amphibienwanderun- 

gen geplant werden, werden mit den Nachbargemeinden abgestimmt. Da die Amphi- 

bien zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten wandern, ist das Nachtfahrverbot 

eine verhältnismässige Lösung und als Kompromiss zu verstehen. 

 

Kapitel 1-2 / Tabelle 02: Amphibienwanderung, Quelle: PNA 2011 

 
 
 

 
RiplaNr: 1-2-7/A 
Koordination:  Festsetzung 
Federführung: Planungs- und 

Naturschutzamt 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

 

Nummer Name Bedeutung, Massnahme 

1-2-7/3 Schaffhausen «Weiherwiesen» National 

1-2-7/4 Thayngen «J15-Rastplatz» National 

1-2-7/11 Beringen «Färberwiesli» National / Nachtfahrverbot 

1-2-7/12 Thayngen (Bibern) «Lättgrueb» National 

1-2-7/13 Dörflingen «Bachtelli/Seeli» National 

1-2-7/15 Lohn «Lehmlöcher Rüti» National 

1-2-7/16 Neunkirch «Feuchtgebiet Widen» National 

1-2-7/17 Schaffhausen «Eschheimer Wei- 
her» 

National / Nachtfahrverbot 

1-2-7/18 Schaffhausen/Stetten «Rohren- 
büeli-Stritholz» 

National 

1-2-7/19 Stein am Rhein «Egelsee, Deger- 
feld» 

National 

1-2-7/20 Amphibienzug «Wangental» Kantonal/Strassen-durch- 
lässe 

1-2-7/21 Beringen «Versickerung Hardau» Kantonal 

1-2-7/22 Beringen «Rossfähi» Kantonal / Zaun 

1-2-7/23 Thayngen «Egelsee» Kantonal / Zaun 

1-2-7/24 Stein am Rhein «z`Hose» Kantonal / Zaun 

1-2-7/25 Siblingen «Isenhalde» Kantonal / Zaun 
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1-2-7/19 Stein am Rhein «Egelsee, Degerfeld»  

Zirka 50 m südlich des Degerfeldes befindet sich das Naturschutzobjekt Nr. 129/33 

«Egelsee, Degerfeld», ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. Der Sied- 

lungsraum rückt von Norden her zusehends näher an das Naturschutzgebiet 

«Egelsee, Degerfeld» heran. Im Osten und im Süden grenzen Industriezonen direkt 

an das Naturschutzgebiet an. Die Industriezone im Osten ist bereits weitgehend über- 

baut. Die südlich angrenzende Industriezone «Schäferwis» ist dagegen noch nicht 

überbaut. Bei einer späteren Überbauung der Industriezone «Schäferwis» muss ein 

Korridor für die Amphibien offen gelassen werden, damit die Vernetzung des Natur- 

schutzgebietes «Egelsee, Degerfeld» mit dem thurgauischen Naturschutzgebiet bei 

Neuhus und dem Wald südlich Staabach (Sommerlebensraum der Amphibien) erhal- 

ten bleibt. Damit dieser Korridor realisiert werden kann, muss auch in der südlich an- 

grenzenden Gewerbezone von Wagenhausen eine Lücke erhalten bleiben. Eine Ko- 

ordination mit dem Kanton Thurgau ist erforderlich. 

RiplaNr: 1-2-7/19 
Koordination: Zwischenergebnis 
Federführung: PNA 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 

1-2-8 Archäologische Fundstellen 

 

Das Inventar archäologischer Fundstellen liegt vor. Es ist eine Grundlage gemäss Art. 

6 RPG. Die Fundstellen sind auf einer Grundlagenkarte lokalisiert. In einem weiteren 

Schritt sind sie als Schutzobjekte gemäss Art. 8 NHG-SH auszuweisen. 

Seit 2011 gehört die neolithische Moorsiedlung Weier zum Weltkulturerbe Pfahlbau- 

ten. 

Ausgangslage - zu lösende 

Aufgaben 

Å Die archäologischen Fundstellen gemäss ihrer Bedeutung erhalten und schützen. Planungsgrundsätze 

 
1-2-8/A Inventar der archäologischen Fundstellen und Schutzzonen 

 

Die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen archäologischen Fundstellen (rote 

Punkte), werden im Richtplan eingetragen. Es handelt sich dabei um obertägig sicht- 

bare Denkmäler (Höhlen, Erdwerke, Burgruinen, Grabhügel) oder um noch vorhan- 

dene, überregionale bedeutende Zeitdokumente im Boden (Siedlungsspuren, römi- 

sche Gutshöfe, Gräber). 

Einige dieser archäologischen Fundstellen decken sich oder sind Teil der kantonalen 

Schutzzonen und Schutzobjekte. 

Für die archäologischen Fundstellen gilt, dass die Gemeinden zum Schutz entweder 

überlagernde Schutzzonen nach RPG oder NHG/SH ausscheiden oder andere geeig- 

nete Vorkehrungen in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie getroffen werden 

müssen. 

RiplaNr: 1-2-8/A 
Koordination: Festsetzung 
Federführung: Kantons- 

archäologie 
Termin: 2014 
Planeintrag: Ja 
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Kapitel 1-2 / Karte 03: Archäologische Fundstellen, Quelle: PNA 2011 
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